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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und für Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer VGF 114/25

Maßnahme Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Auftragsbezeichnung Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Auftragsbeschreibung Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Baureinigungsarbeiten. Die im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen umfassen: - Grobreinigung der Kriechkeller -
Zwischenreinigung öffentliche Bereiche inkl. Treppenräume, Technikräume und Nebenräume während
der Bauzeit - Bauendreinigung öffentlicher Bereiche inkl. Treppenräume, Technikräume und
Nebenräume Die Arbeitshöhe beträgt dabei ca. 1,20m bis ca. 4,00m Während der Ausführung werden
zeitgleich andere Unternehmen auf der Baustelle tätig sein. Dies betrifft im Wesentlichen das Gewerk
„Stahlblechtüren“ und vereinzelt technische Gewerke. Es sind Abstimmungen mit den parallel auf der
Baustelle tätigen Unternehmern erforderlich. Es gibt vertrauliche Dokumente in diesem Verfahren, die
wesentlich für eine Angebotserstellung sind. Ohne diesen vertraulichen Dokumente kann kein
wertungsfähiges Angebot abgegeben werden. Diese vertraulichen Dokumente werden dem Bieter erst
zur Verfügung gestellt, wenn die Vertraulichkeitserklärung signiert über die Bieterkommunikation der
"Deutsche eVergabe" eingereicht wird. Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird aufgrund der
unterirdischen Räume empfohlen

VERFAHREN

Auftraggeber Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Auftraggebertyp Öffentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausführungsort 60594Frankfurt am Main

Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Öffentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Klassifizierungen Code Bezeichnung

90910000-9 Reinigungsdienste

ANGEBOTE

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen

Nachlass zugelassen Ja

Skonto zugelassen Ja

Skonto Zahlungsziel 14Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

URL für elektronische Angebote https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Werkvertrag

Auf-/Abgebotsverfahren Standard

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein

BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung

Vorinformation
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ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 18.06.2025 10:00

Eröffnungstermin
(nur VOB)

Angebotsfrist 24.06.2025 10:00:00

Bindefrist 25.07.2025

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER

Beginn 28.07.2025

Ende 10.03.2028

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN
Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu zählt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt über das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. über evtl. Änderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumfänglich informiert werden kann.

Bieterfragen müssen bis spätestens 18.06.2025 10:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft
werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN
Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefügt sind, zu sichten.
Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.) alle geforderten Formulare auszufüllen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhängen.
Grundsätzlich sind alle dem Angebot angehängte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.
Sollte dies nicht möglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufüllen und mit dem Angebot
hochzuladen.
Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafür vorgesehenen Formularfeldern). Können Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschließend mit dem Angebot hochzuladen.
Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgeführt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgeführten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es möglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfältig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.
Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfür
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu drücken. Ansonsten werden Ihre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemäß auf die SektVO zu 
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit (Fachkunde) müssen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk später ausführt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur
Zuverlässigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich möglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spätestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begründet keine
Verantwortung der Auftraggeberin für die Vollständigkeit der Angebote. Haftungsansprüche aus einer fahrlässig versäumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben für den Nachweis ihrer Eignung und die Vollständigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
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Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote müssen das
vollständig ausgefüllte Angebotsschreiben enthalten.
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Bewerbungsbedingungen 
 

für die Vergabe von Leistungen im Straßen- und Brückenbau 

Ausgabe: April 2017 

 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO)“. 
 
1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so 
hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 
 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und 
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 
 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden . Das Angebot ist bis zu dem 
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht 
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zu lässig. Das von der Vergabestelle 
vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle 
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz 
und Einheitspreis, so is t der Einheitspreis maßgebend. 
Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  

 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

 Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung 
Vertragsinhalt. 
 

4 Unterlagen zum Angebot 
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittlung zu dem von der Vergabestelle  
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Unterauftragnehmerleistungen.
 

5 Nebenangebote 

5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.. 

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die 
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich 
sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Ergänzenden Vertragsbedingungen oder in 
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit 
dieser Leistung zu machen. 

5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, 
ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei 
Vergütung durch Pauschalsumme). 

5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 
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6 Bietergemeinschaften 

6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter 

bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw. 
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 

6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.  
 

7 Unterauftragnehmer 

 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung 
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und beruflichen 
Leistungsfähigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafür vorgesehenen 
Teilleistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle 
zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der 
benannten Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den 
gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende 
Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 

 Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer 
Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese entsprechend dem Umfang der 
Eignungsleihe haften; die Haftungserklärung ist mit der „Verpflichtungserklärung wirtschaftliche Eignungsleihe“ 
abzugeben. 

 Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende 
Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

 
8 Eignung (Öffentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb) 

 Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot  
- entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“,  
- oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. 

 Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die 
Eignungsnachweise auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf 
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten 
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

9 Bevorzugte Bewerber 

Bieter, die als „Bevorzugte Bewerber“ berücksichtigt werden wollen, müssen dies im Angebot erklären und auf 
Verlangen den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung führen.  Wird der 
Nachweis nicht geführt, so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bieter behandelt.  

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich den Anteil 
nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. 
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Bezeichnung der Leistung: 
 

  

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
 

Information Datenschutz 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
 

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden 

Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

E-Mail-Adresse:  datenschutz.einkauf@vgf-ffm.de 

Internet-Adresse:   https://www.vgf-ffm.de/de/datenschutz/ 

 

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter:  

E-Mail-Adresse:  datenschutz@vgf-ffm.de 

Internet-Adresse:   https://www.vgf-ffm.de/de/datenschutz/ 

 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 

Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung 

erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Handels- und 

Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet) 

zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder 

von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt übermittelt werden. Relevante 

personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im 

Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsaufträgen, Angeboten, Ihren Fragen welche 

Sie z.B. über Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfüllung unserer 

vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. über Fragen und 

Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 

 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der 

Verarbeitung)? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt: 

VGF 114/25 Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
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a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

fiskalischen Bedarfsdeckung für Behörden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der 

Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. 

Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behördenkunden künftig auch u. U. mittels des 

Bedarfserhebungstools; Durchführung von Vergabeverfahren zur Durchführung von 

vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen 

im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken 

können Sie den maßgeblichen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen. 

b) Wahrung berechtigter Interessen  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 

zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im öffentlichen Interesse liegender 

Aufgaben, insbesondere zur:  

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter 

 Kundenansprache, 

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 

- Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, für Zutrittskontrollen, 

- Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung  

Die Zusendung unseres Newsletters über Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen über 

zukünftige Vergaben in von Ihnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf Ihrer Einwilligung. 

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  

Zudem unterliegen wir als öffentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heißt 

gesetzlichen Anforderungen (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der 

Verarbeitung gehören unter anderem die Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, 

die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. Außerdem erfolgt eine 

Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). 

 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

Ihre Daten bekommen nur die für die Bearbeitung zuständigen Personen und diejenigen, die ein 

berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen können. So bekommen insbesondere bei 

Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfsträger und der Vergabestelle Angebote zur 

Kenntnis. Außerdem können zuständige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitätsmanager, 

Innenrevisoren, Nachprüfstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprüfer sowie 

Angehörige der Rechnungshöfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch 

von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht 

z.B. um Daten für die Durchführung der Risikoanalyse nach LkSG zu erheben. Soweit Ihre Daten 

im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhältnisses verarbeitet werden, wird auch der 

Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. 
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5. Werden Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Union) durch uns findet nicht statt. 

 

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige 

unsere Geschäftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhältnisse sind. Sind die Daten 

für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie 

regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu 

folgenden Zwecken: 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 

 Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In 

Fällen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geförderten Programmen beträgt die 

Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Förderprogramms. 

• Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB beträgt die Aufbewahrungsfrist in der 

Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den 

§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 

Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

 

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

a) Recht auf Auskunft 

Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

b) Recht auf Berichtigung 

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht 

(mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

c) Recht auf Löschung 

Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch 

hängt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfüllung der Aufgaben noch benötigt werden (s.a. 

Dauer der Speicherung). 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Es besteht ein Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu 

verlangen. 

e) Recht auf Widerspruch 

Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters 

ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein 

überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht. 
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f) Recht auf Unterrichtung 

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfänger Informationen weitergeleitet 

wurden, die berichtigt worden sind, die gelöscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschränkt 

wurde. 

g) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Übertragung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag 

beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

h) Recht auf Widerruf 

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte 

beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen, 

die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berührt. 

i) Recht auf Beschwerde 

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen 

personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer 

Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 

sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der 

Regel nicht in der Lage sein, Verträge mit Ihnen zu schließen oder diese auszuführen. Sollten Sie 

uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von 

Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen. 

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir elektronische 

Unterstützung, aber grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 

DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie - sofern es 

gesetzlich vorgegeben ist - hierüber gesondert informieren. 

10. Änderung des Zwecks der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten 

(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fällen von Teilnahmewettbewerben bei der 

Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im 

Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu 

bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns geändert werden soll, werden 

Sie vorher darüber informiert. 

 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht    

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 

und Artikel 6 Absatz  1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 

Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 
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Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main 

Geschäftsführung: 
Kerstin Jerchel 
Thomas Raasch 
Michael Rüffer

Aufsichtsratsvorsitzender:

Stadtrat Wolfgang Siefert

Amtsgericht: 
Frankfurt am Main 
HRB 40832 

Ust-IdNr.: 
DE 175749170 

Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen 
IBAN DE15 5005 0000 0016846107 
BIC: HELADEFF 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH 

Postanschrift: 
60276 Frankfurt am Main 

Hausanschrift: 
Kurt-Schumacher-Straße 8 
60311 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 213-03 
Fax: 069 213-22740 

info@vgf-ffm.de | vgf-ffm.de 

30, 36 11, 12, 14, 18 Börneplatz 

Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

E-Mail:

Az.-Nr.:

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung 

Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 

Beschränkte Ausschreibung ohne 

Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb 

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist: 
Datum:  Uhrzeit: 

Bindefrist endet am:  

Aufforderung zur Angebotsabgabe 

Bezeichnung der Leistung: 

Anlagen:

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen

HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage

Information Datenschutz

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Frankfurt am Main

Einkauf & Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Str. 8 +49 6921326219

60311 Frankfurt am Main +49 6921323336

vergabestelle@vgf-ffm.de
Deutschland

SP-20-021-NT35

24.06.2025 10:00:00

25.07.2025

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: BaureinigungsarbeitenVGF 114/25
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B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusätzliche Vertragsbedingungen

AVA-Richtlinie

Individualvertrag

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklärung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

HVA L-StB Erklärung Bietergemeinschaft

Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht

Eigenerklärung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklärung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG

Vertraulichkeitserklärung

ELVOR_NT_3_4.3 und 4.4

Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen

Merkblatt Mineralwolle

In der Anlage befindlichen Unterlagen
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D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

HVA L-StB Verpflichtungserklärung

Unterschriebener Vertrag über die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung 

 Urkalkulation 
 Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt 
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden
Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden
Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal
Je eine Referenzbescheinigung für angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die 
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausführung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die 
Bescheinigung ausgestellt hat.

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

13



HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4 von 7 

2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt: 

Elektronisch über die Vergabeplattform 

In Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle: 
Straße: 
PLZ/Ort:

Telefon: 
Fax: 
E-Mail:

3 Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen: 

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – mit dem Angebot einzureichen: 

siehe Bekanntmachung 

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

Siehe Bekanntmachung 

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in 

beigefügtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. 

angekreuzten Zuschlagskriterien: 

4 Losweise Vergabe:

Nein

Ja, Angebote sind möglich

nur für ein Los 

für ein oder mehrere Lose 

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden können: 

Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

+49 6921323336
60311 Frankfurt am Main 

+49 6921303

vergabestelle@vgf-ffm.de

Kurt-Schumacher-Straße 8

siehe unter D)
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5 Nebenangebote 

5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht 

5.2 Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen) 

für die gesamte Leistung  

nur für nachfolgend genannte Leistungsbereiche 

mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche 

unter folgenden weiteren Bedingungen: 

Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 

Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen. 

Zusätzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt: 

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Ausführungsbeschreibung Abschnitt 1.3 

erfüllen. 

6 Angebotswertung:

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemäß § 43 UVgO

  Zuschlagskriterium Preis

 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

 Angebotssumme unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines 
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Weiterhin werden berücksichtigt: 

 Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung 

der Zuschlagskriterien 

7 Angebote können abgegeben werden: 

schriftlich,  

elektronisch in Textform, 

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur, 

elektronisch mit qualifizierter Signatur. 

8 Angebotsabgabe 

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die 

Vergabestelle davon  

umgehend zu unterrichten (entfällt bei öffentlicher Ausschreibung). 

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterschreiben und 

mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an 

die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

siehe Briefkopf 

Stelle: 

Straße: 

PLZ/Ort:  

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot 
für …:“ 

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
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Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform sind der Bieter und die natürliche Person, 

die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten 

Signatur zu versehen. 

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über 

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

 

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann) 
 

 Name:  

 Straße:  

 PLZ/Ort:  

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 

Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

64283 Darmstadt

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird aufgrund der unterirdischen Räume empfohlen. Es gibt vertrauliche Dokumente in diesem Verfahren, die wesentlich für eine Angebotserstellung sind. Ohne diesen vertraulichen Dokumente kann kein wertungsfähiges Angebot abgegeben werden. Diese vertraulichen Dokumente werden dem Bieter erst zur Verfügung gestellt, wenn die Vertraulichkeitserklärung signiert über die Bieterkommunikation der "Deutsche eVergabe" eingereicht wird.
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Bezeichnung der Leistung: 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

Gewichtung der Zuschlagskriterien 
Anlage zum Vordruck Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und 
deren Gewichtung: 

Wichtung in % 

Preis 

Summe: 100 % 

Die Angebotswertung erfolgt über eine Punktwertematrix gemäß nachfolgenden Regelungen: 

1.1 Kriterium Preis: 
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berücksichtigung 
preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne 
Bedingungen. 

Weiterhin werden berücksichtigt: 

Für die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten 
normiert: 
- 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis. 
- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit 

darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. 
Die Punktermittlung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei 
Stellen nach dem Komma. 

1.2 Kriterium 

Im Kriterium  werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung 
berücksichtigt: 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

VGF 114/25
Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

100
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1.3 Kriterium 

Im Kriterium  werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung 
berücksichtigt: 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

(Wichtung  %) 

2 Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern 1.2 und 1.3 mit dem 
Angebot vorzulegenden Unterlagen gemäß Nr. 3.3 der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur 
Angebotsabgabe erfolgt über eine Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten: 

- 10 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfüllung 
erwarten lassen. 

- 7,5 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine überdurchschnittliche 
Erfüllung erwarten lassen. 

- 5 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfüllung 
(Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Ausführungsbeschreibung) erwarten 
lassen. 

In der Anlage zu diesem Vordruck „Gewichtung der Zuschlagskriterien“ werden die Anforderungen für 
die Kriterien 1.2 und ggf. 1.3 beschrieben, welche in jedem Unterkriterium erfüllt sein müssen um mit 
der zugehörigen Punktzahl bewertet zu werden. 

3 Zuschlagserteilung 
Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung vorstehend genannter Kriterien 
und Wichtungen insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag 
auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme. 
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung 

  

  

 (wie Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Eigenerklärung zur Einhaltung  

der Sanktion gegen Russland  

gemäß Artikel 5 aa der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 

Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022  

 

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:_____________________________________ 

 

 

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab:  

 

Der Auftragnehmer / die Auftragnehmer gehört / gehören nicht zu den  
 

in Artikel 5 aa) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der 

Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,  
 

genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne der 

Vorschrift aufweisen: 

 

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgeführten juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in 

öffentlicher Inhaberschaft befindet oder bei der Russland und seine Regierung oder  

Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder 

Zentralbank andere wesentliche wirtschaftliche Beziehungen unterhält,  

 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der Union 

niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer 

nachfolgend aufgeführten Organisationen gehalten werden, oder  

 

VGF 114/25 Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
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c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung 

einer der nachfolgend aufgeführten Organisationen handelt. 

 

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:  

 

OPK OBORONPROM  

UNITED AIRCRAFT CORPORATION  

URALVAGONZAVOD  

ROSNEFT  

TRANSNEFT  

GAZPROM NEFT  

ALMAZ-ANTEY  

KAMAZ  

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)  

JSC PO SEVMASH  

SOVCOMFLOT  

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION 

 

 

 

 

 

                                                 , den       

 

 

Unterschriften 

 

 

 

 

 

21



 

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung 

  

 (wie Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Verpflichtungs- und Eigenerklärung 

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)* 

 

 

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers: ___________________________________ 

 

 

Die nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben.  

 

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausführung der Leistung  

 

a) die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im 

eigenen Geschäftsbetrieb einzuhalten und gegenüber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar 

beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:innen entlang der 

Lieferkette angemessen zu adressieren.   

 

b) in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den 

Verpflichtungen nach lit. a) für betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschäftsbereich durchzuführen 

sowie unsere Mitarbeitenden über das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemäß § 8 LkSG und 

den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System: 

Regelwerke VGF).  
 

c) angemessene Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im 

eigenen Geschäftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der 

Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.   

 

d) bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit. 

a) im eigenen Geschäftsbereich unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um diese 

Verletzung zu verhindern und zu beenden oder – soweit dies unmöglich oder unzumutbar ist – zu 

minimieren.      

 

e) bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers über eine Verletzung oder mögliche Verletzung der unter 

lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen, 

Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept 

zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder – soweit dies 

unmöglich oder unzumutbar ist – zu minimieren.     

 

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen 

des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberührt.  

 

 

2. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns:  

 

a) dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskünfte über die Einhaltung 

der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt 

bei der Ausführung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten 

des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend 
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte 

Produktgruppen oder Produkte beschränkt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des 

LkSG unterliegen, können Auskünfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt 

werden.     

 

b) den Auftraggeber auf Verlangen über die nach Ziffer 1 getroffenen Maßnahmen zu informieren und bei 

Vorliegen von Anhaltspunkten dafür, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoßen wird, deren 

Einhaltung gegenüber dem Auftraggeber nachzuweisen.  

 

c)  den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollmächtigen, Auskünfte über die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und 

3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausführung des 

Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen Maßnahmen bei Dritten einzuholen.   

 
  

 

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstoß des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der 

AG zur fristlosten Kündigung des Auftrags berechtigt. 

 

 

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, 

Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskräftig festgestellten 

Verstoßes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuße nach Maßgabe von 

§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind. 

 

 

5. Ich/Wir erkläre(n) hiermit,  

 

a) dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder nach vergleichbaren 

Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhängt worden sind, 

deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, 

 

b) dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von 

der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 

 

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu meinem/unserem 

Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kündigung eines etwaig erteilten Auftrags 

führen kann. 

 

 

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die 

vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers 

zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind. 

 

 

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns darüber hinaus: 

 

a) bei der Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften 

zur Bekämpfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot 

unrechtmäßiger Zahlungen oder der Gewährung anderer unrechtmäßiger Vorteile an Amtsträger:innen, 

Geschäftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehörige oder sonstige Partner:innen, und 

das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtsträger:innen oder sonstige Personen. Die 

Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstützen 

und sich insbesondere gegenseitig unverzüglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten 

Verdacht von Korruptionsfällen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfüllung in einem konkreten 

Zusammenhang stehen.  

 

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfältig auszuwählen. Im Rahmen 

des mir/uns Möglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung 

alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Korruption auf. 
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. 

I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese 

Verpflichtungserklärung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhängig von dem Zeitpunkt des 

vollständigen In-Kraft-Tretens des LkSG.   

 

 

                                                      

 Ort, Datum               Unterschrift/Stempel                                     
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Bezeichnung der Bauleistung  

 

 

 

 
(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)  

 

 

 

Eigenerklärung   

zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen 

zur Versicherungspflicht    
 

 

 

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklärung im Falle der Auftragserteilung, für den  
Zeitraum  seiner  Leistungsverpflichtung  eine  Haftpflichtversicherung  als  Versicherung  gegen  
Personen-, Sach- und Vermögensschäden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie für Risiken  
nach  dem  Umwelthaftungsgesetz  (Anlagen,  Rest-  und  Regressrisiko/  
Umwelthaftpflicht-Versicherung)  und  dem  Umweltschadengesetz  (Biodiversität/Umweltschaden   
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages sowie ggf.  
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Höhe abzuschließen und nachzuweisen.   
   
Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR 
5 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden sowie EUR 100.000 für Vermögensschäden je 2-fach 
maximiert p.a. (für Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. für Personen-/ Sach- und 
mitversicherte Vermögensschäden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen. 
   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1 
 

  

  

Unterschrift    
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)   
   
   

   

………………………………………………………………….   

  (Unterschrift und ggf. Stempel)   

   
Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots    

•  die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder    

•  eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder    

•  Textform ausreichend aber der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,  

  so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberührt.    

25

BN78
Schreibmaschine
VGF 114/25

BN78
Schreibmaschine
Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten



HVA L-StB Eigenerklärung Eignung 04-17 Seite 1 

Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters 
Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

E-Mail: 

Ust.-ID-Nr.: 

Eigenerklärung zur Eignung 
(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufüllen 

sofern nicht eine EEE eingereicht w ird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist) 

Bezeichnung der Leistung: 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124 
GWB 

Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß den §§ 123 
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht 
• gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder

• gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
• gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen

oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur 
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der 

Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO 
beim Bundesamt für Justiz anfordern. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung 

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 1 und  eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes2 auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

    Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

1 Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 

2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
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HVA L-StB Eigenerklärung Eignung 04-17 Seite 2 

II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 

Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen. 
Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/können 

aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur 
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei 
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.  

III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:  €* 

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr   €, 
Jahr  €, 
Jahr  €. 

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:  €* 

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr  €, 
Jahr                                                  €, 
Jahr                                                  €. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte 

Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes 
Verlangen vorlegen. 

* Information über die Bilanzen des Bewerbers/Bieters 

Methoden und Kriterien für die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Berücksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten*:

 * 

Beigefügt übersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens 

* Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung 
für Personenschäden in Höhe von mindestens                        €* und für sonstige Schäden (Sach- 

und Vermögensschäden) in Höhe von mindestens                      €* abschließen werde(n). 

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-

sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen übersenden. 

5.000.000,00
100.000,00
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IV. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

   * Vorlage geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in 
 den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen 

      * Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zurückliegen 

 
 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens             *  Fällen vergleichbare Leistungen erbracht 
 habe(n).

        Als Referenzen werden anerkannt: Zwei Referenzprojekte vergleichbarer Baureinigungsarbeiten bei 

öffentlichen Verkehrsbauwerken in den letzten 3 Jahren wie z.B. Bahnhöfe, Flughäfen oder U-Bahnstatio-

nen.

 1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
 Auftraggebers:

 

  

 

  

 

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

 3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter 

Anlage vorzunehmen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die 
oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das 

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

 

2
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  * Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit 
 der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte  
zur Verfügung stehen. 

 

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen 

Namen der Personen mit Funktion 
(auch technische Leitung) 

Berufliche Qualifikation 

  

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder 
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu 
den Personen einreichen 
 

 

   * Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

 

   * Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 
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   * Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 
Angabe der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 
 

   * Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
 Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen 
zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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   * Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die 
 ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom 
 öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im 

 Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle betrifft die 
 Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit und 
 erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen 
 

Folgende Kontrollen werden vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer 
zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

   * Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur 
 Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens, 
 sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur 
Berufsausübung: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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   * Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 

 Auftragsausführung anwendet 
 

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung 
anwenden: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

    * Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und 

 die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist 

Ich/Wir erkläre(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre über folgende Anzahl von 
Beschäftigten und Führungskräften verfügten: 
 

Anzahl der Beschäftigten Anzahl Führungspersonal 

  

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

    * Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche 
 technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und 
technische Ausrüstung 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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    * Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unteraufträge zu vergeben beabsichtige (n) 

 
Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unteraufträge zu vergeben: 

 
 
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen 
Unternehmen 

 

 

    * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter 

 

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Güter habe ich 
beigefügt: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit 
auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen. 
 

 

    * Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Institutionen oder 

 amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass 
 die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten technischen 
 Anforderungen oder Normen entsprechen 

 

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu 
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestätigt. 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und 
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig 
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden. 

 

 

 

  
          (Stempel und Unterschrift) 

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 

 

Hinweis: 

Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, 

ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird. 
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Name und Anschrift des Bieters:
 

Ort:  

Datum:  

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  

Ust.-ID-Nr.: 
 

Az.-Nr.: 
 

  

 

Angebotsschreiben 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 
Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom  

Anlagen*):  Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –  

   Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)  

   HVA L-StB Eigenerklärung Eignung 

   Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

   HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 

   HVA L-StB Erklärung der Bietergemeinschaft 

   Nebenangebote 

    

    

 

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.  
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

 
2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungs-

beschreibung beträgt: 

     EUR 

 
3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: 

St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote: 
 

     % 

 
*) vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Einkauf & Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

VGF 114/25 Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
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5  Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen 
 folgende Unterlagen: 

– „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – Ausgabe 2003“, 
 

 

– Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. 

6 Ich/Wir erkläre(n),  

   dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

  dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. 
 anderen Unternehmen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

7  Ich/Wir erkläre(n), dass 

– ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich 
anerkenne(n). 

– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 

– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertiger Art bzw. oder 
gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) 
eingetragen wurden. 

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform) 

 

 

 
 (Stempel und Unterschrift) 

Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die 

die Erklärung abgibt, nicht angegeben, 
- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
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Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.

LC01
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)



 
 
 
 

     
(Name und Anschrift des Bieters)   

Vergabenummer:      
 
 
 
 

Verpflichtungserklärung   

zu Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der  
Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,   
GVBl. S. 338    

Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  sich  die  Verpflichtungserklärung  zu  Tariftreue  und  
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemäß  
§  20  des  Mindestlohngesetzes  (MiLoG)  bzw.  des  Tariflohns  nach  dem  Arbeitnehmer- 
Entsendegesetz  (AEntG)  nicht  auf  Beschäftigte  bezieht,  die  bei  einem  Bieter  oder  
Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.   

Nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben.   

1.   Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,   

meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung mindestens diejenigen   
Arbeitsbedingungen  einschließlich  des  Entgelts  zu  gewähren,  die  dem  jeweils   
geltenden Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden   
Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen   
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir   
mich/uns, bei der Ausführung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen   
zu gewähren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen.  Ich/wir nehme/n weiterhin   
zur  Kenntnis,  dass  bei  Vorliegen  von  Anhaltspunkten  dafür,  dass  gegen  diese   
Verpflichtungen verstoßen wird, auf Anforderung dem öffentlichen Auftraggeber oder   
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.   

 

▪  meinen  /  unseren  Beschäftigten   bei   der  Ausführung  einer  Leistung  über   
Verkehrsleistungen und freigestellte Schülerverkehre mindestens das in Hessen für   
diese  Leistung  in  einem  einschlägigen  und  repräsentativen  mit  einer  tariffähigen   
Gewerkschaft  vereinbarten  Tarifvertrag  vorgesehene  Entgelt  einschließlich  der   
Aufwendungen  für  die  Altersversorgung  und  der  für  entgeltrelevant  erklärten   
Bestandteile  dieser  Tarifverträge  zu  zahlen  und  Erhöhungen   während   der   
Ausführungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.   

 

2.  Ich/Wir  erkläre/n,  dass  ich/wir  nicht  wegen  eines  Verstoßes  nach  § 21  MiLoG   
(Bußgeldvorschriften) mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden   
bin/sind  und  damit  nicht  die  Voraussetzungen  für  einen  Ausschluss  von  der   
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.   

 
 
 

Verpflichtungserklärung Tariftreue und Mindestentgelt –Stand 07/2021   

VGF 114/25 Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
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3.  Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, für den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die   
Erfüllung der Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen   
sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spätestens   
vor  Beginn  der  Ausführung  der  Leistung  durch  das  Nachunternehmen,  eine   
Verpflichtungserklärung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.   
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung des   
Auftrags  Arbeitskräfte  eines  Verleihunternehmens  einsetze(n)/einsetzt.  Diese   
Verpflichtung  gilt  entsprechend  auch  für  alle  weiteren  Nachunternehmen  und   
Verleihunternehmen.    

 
 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,   

dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen    

•  den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur   
Folge haben kann,   

•  den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jahren   
von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle zur Folge   
haben kann,    

•  ein solcher Verstoß eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die   
gemäß § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt   
am Main mitgeteilt wird,   

•  nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen   
kann.   

    
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________  

(Ort/Datum)    (Firmenbezeichnung/-Stempel)  Name des Erklärenden *)   

*) Die Erklärung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verpflichtungserklärung Tariftreue und Mindestentgelt –Stand 07/2021  
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HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1 
 

Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung) 
 

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern 
bzw. anderen Unternehmen 

 

 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der 

Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 

OZ Beschreibung der Teilleistung 
Namen des Unternehmens 

(erst nach gesonderter 

Aufforderung der Vergabestelle) 

Eignungsleihe*) 
(Ja/Nein) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

*) Sofern für die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist, 
 liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit vor. 
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HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2 
 

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
 

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) 
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen 

Unternehmen. 
 

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des 

Unternehmens 

Angabe zu der von diesem Unternehmen 

überlassenen Eignung 
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HVA L-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17 

Bezeichnung der Leistung 

  

  

 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

 

Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) 

 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:  

Weitere Mitglieder: 

Mitglied  

USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.  

Wir erklären, dass 

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,  

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
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HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17               Seite 1 

 

Bezeichnung der Leistung 

  

  

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

 
 

Besondere Vertragsbedingungen 
 
 

1 Vergütung 

Besondere Bedingungen: 

 

 

 

 
2 Ausführungsfristen 

2.1 Beginn der Ausführung 

 Spätestens               Werktage nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am            (Datum) 

 Frühestens                 ,  Spätestens   Werktage nach Zuschlagserteilung 

 Frühestens am                      ,  Spätestens am                (Datum) 

Hinweis:       

 

 

 

 

2.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

  Spätestens              Werktage nach  

  Einzelfristen für 

2.2.1  = spätestens            Werktage nach  

2.2.2   = spätestens            Werktage nach  

2.2.3  = spätestens            Werktage nach  

2.2.4  = spätestens            Werktage nach  

2.2.5   = spätestens            Werktage nach  

 

2.3 Vollendung der Leistung nach Datum 

  Spätestens am                       (Datum) 

   Einzelfristen für 

 2.3.1           = spätestens                                (Datum) 

 2.3.2           = spätestens    (Datum) 

 2.3.3            = spätestens    (Datum) 

 2.3.4           = spätestens    (Datum) 

 2.3.5           = spätestens    (Datum) 

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten
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HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17  Seite 2 

3 Abnahme 

Die Leistung ist förmlich abzunehmen Ja Nein 

4 Vertragsstrafen 

4.1 Bei Überschreitung der Ausführungsfristen 

für      Beginn     Vollendung       Einzelfrist 

der Leistung hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den eine Frist überschritten wird, eine 

Vertragsstrafe in Höhe von  % vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der 

nicht genutzt werden kann, zu zahlen. 

4.2 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5. % der 

Abrechnungssumme begrenzt. 

5 Mängelansprüche 

Für folgende Leistungen gelten die Verjährungsfristen für Mängelansprüche der Ergänzenden 

Vertragsbedingungen bzw. des § 14 Nr. 3 VOL/B nicht, sondern 

für   =                     Jahre 

für   =                     Jahre 

6 Rechnungen 

Alle Rechnungen und beizufügenden Unterlagen (Wiege- und Lieferscheine etc.) sind zweifach 

einzureichen; davon abweichend: 

– Abschlagsrechnungen fach, 

– Teilschlussrechnungen fach, 

– Schlussrechnung fach, 

– Unterlagen fach. 

Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:  

7 Sicherheitsleistungen 

Zur Vertragserfüllung werden Sicherheitsleistungen in Höhe von 5 % der Auftragssumme verlangt: 

Ja    Nein  
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HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 1 

 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung) 
 
 
 

  
Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation  
 
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung  
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.  
 
  
 
  
 
 II. Mindestlohnklausel  
 
  
 
1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in  
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fällt und für die  
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir  
uns, den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschäftigte(n) bei der Ausführung der auf  
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und  
Modalitäten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung  
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des  
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.  
 
 
2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, für die bei der Ausführung der auf Grund dieser  
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschäftigte(n) – zu  
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines  
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen  
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem  
MiLoG einzuhalten.  
 
 
3. Für den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen  
Aufforderung nach, die ordnungsgemäße Lohnzahlung an den / die mit der Ausführung der  
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschäftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber  
gewünscht, werden wir aktuelle und prüffähige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um  
 
 
die Kontrolle zu ermöglichen. Darüber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /  
unsere(n) Beschäftigten, die mit der Ausführung der beauftragten Leistungen befasst ist /  
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,  
meine(n) / unsere Beschäftigte(n) auf die Möglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.  
 
 
4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausführung der Leistung eines Nachunternehmers  
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der  
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3  

VGF 114/25

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

47

LC01
VGFLogo



 

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 2 

ebenfalls nachkommt.  
Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht  
eingeräumt wird, die ordnungsgemäße Lohnzahlung an den / die mit der Ausführung der  
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschäftigte(n) überwachen. Ich werde mir / wir werden  
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unteraufträge wiederum nur  
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.  
 
 
5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, für jede schuldhafte Verletzung der  
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der  
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht  
auch dann, wenn der Verstoß von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu  
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausführung der Leistung dieser  
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so habe ich /  
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag  
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine  
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht überschreiten.  
 
 
6. Diese Verpflichtungserklärung zur Zahlung des Mindestlohns gemäß Mindestlohngesetz  
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf  
Beschäftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind  
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.   
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Allgemeines 
 
Sämtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen. 
Als Währungseinheit ist generell der Euro einzusetzen. 
Im Leistungsverzeichnis (LV) müssen alle Langtexte als Fließtext erstellt werden. 
Die AVA-Richtlinien gelten sowohl für den internen als auch für den externen Ge-
schäftsverkehr. 
Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV 
muss im Positionstext eine Bietertextergänzung mit dem Hinweis „oder gleichwertig“ 
eingefügt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begründung für die Vergabe-
akte erstellt werden. 

 
 
 

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5) 
 
1.1 Allgemein 
 Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-

turplan. 
 
 
1.2 Datenübergabe an externen Auftragnehmer 
 

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als 
PDF-Datei zur Verfügung gestellt. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), 
alternativ im RPZ-Format. 

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung. 
 
Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung 
 

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan übernom-
men werden. 

 Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik 
 
- LV-Gliederungsstruktur 

 
 
       
 
 
   
 
 
 
 Der Index wird zur späteren Nutzung des Verfahrens  
 GAEB-VB 23.004 (Aufmaß DA12) mit angelegt.  
 Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) müssen als numerische 

Struktur angelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten. 
 (z.B. Grund-/Wahlpositionen) 
 Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-

zunehmen. Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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1.4 Datenübergabe an VGF 
 

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse müssen der VGF digital im Standard 
GAEB XML 3.3 sowie PDF übergeben werden. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, können die erstellten 
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei übergeben, alternativ RPZ. 

 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.  
 
 Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
 Übergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter. 
 
2. Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6) 
 
2.1 Allgemein 

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als bepreiste 
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dürfen 
nicht verändert werden. 

 
 Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten. 
 
2.2 Datenübergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6) 
 

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 übergeben. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ. 

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung. 
 
 Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.  

53



 
 

AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

© Titel und Inhalt sind urheberrechtlich geschützt 
   
  Seite 6 von 11 

2.3 Datenbearbeitung 
 
 LV-Gliederungsstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Index wird zur späteren Nutzung des Verfahrens 
 GAEB-VB 23.004 (Aufmaß DA12) mit angelegt. 
 Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) müssen als numerische 

Struktur angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten. 
 (z.B. Grund-/Wahlpositionen) 
 Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-

zunehmen. Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden! 

 
 Ergänzung um technische Vorbemerkungen, Ausführungsbeschreibungen und 

Überprüfung der aktuell gültigen Normen. Sämtliche Änderungen sind der 
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen. 

 Sämtliche Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter 
digitaler Form zu übergeben. 

 Wichtig! In die LVs dürfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefügt werden.  
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2.4 Datenübergabe an VGF 
 

- Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen müssen der VGF digital im 
Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF übergeben werden. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, können die erstellten 
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei übergeben, alternativ RPZ. 

 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten. 
 
Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
Prüfung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und 
Übergabe an die Vergabestelle. 

 
3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7) 

  
3.1 Übergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7) 

 
- Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Aufforderung 

zur Ausschreibung“ (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB) 
- Übergabe in RIB iTWO 
- Datenübergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13) 
 

Bei der Datenübergabe muss enthalten sein: 
- Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
- Ausschreibungs-LV als PDF-Datei 
- Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
- HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 

 
 
3.2 Veröffentlichung und Submission 
 
3.2.1 Datenübergabe an Bieter  
 
Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen über eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit  
folgendem Inhalt: 
 

- Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
- Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
- Ausschreibungs-LV als PDF-Datei 
- HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung  
- Vertragsbedingungen als PDF-Datei 
- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung  
- Weitere Richtlinien gemäß AZA 
- Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
- Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprüfung/Wertung) 
- HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 

 
 
3.2.2 Datenübergabe an VGF 
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- Das vollständige Angebot wird über die E-Vergabeplattform der VGF in di-

gitaler, signierter Form übergeben.  
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu übergeben. 
 
 

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer 
 

Die Auftragsunterlagen bestehen aus: 
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail) 
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail) 
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail) 

 
4. Auftragsabwicklung / Ausführung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8) 
 
4.1 Erfassen von Fremdleistungen 
 

Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmaß ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen 
und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu übergeben. 
 
Die Frist für Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Übergabe 
des sachlich korrekten digitalen Aufmaßes. 
 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ.d12 
 

    
 
 
 
 
Übergabemöglichkeiten: - E-Mail 
    - Projektraum 
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Hinweis: Das geprüfte digitale Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung der Prüf-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prüfergebnisses an den Auf-
tragnehmer übermittelt. Auf Grundlage der übermittelten Prüfrechnung stellt der Auf-
tragnehmer seine Rechnung. 
Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei 
Bsp. 4500001234_2.1.1._1AZ-K.d12 zurück gesandt. 
 

 
 
4.2 Rechnungsstellung 
 
Rechnungen sind grundsätzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Prüfrech-
nung zu stellen. 
Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur 
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden. 
Zusätzlich können strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 
eingelesen werden. 
Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstützt. 
 
5. Nachtragsmanagement 
 
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden. 
 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 
Einkauf und Materialwirtschaft 

Kurt-Schumacher-Straße 8 
60311 Frankfurt am Main  
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen 
Die Nachträge müssen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der 
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status „angeboten“ an den Ein-
kauf übergeben werden. 
Nachträge sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x81 

 
 
 
 
5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen 

Die Nachträge müssen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 
(GAEB XML 3.3) mit dem Status „erkannt“ vom Einkauf an den Auftragnehmer 
übergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. 
Nachträge sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x83 
 

 
 
 
 
 
 
Übergabemöglichkeiten: - E-Mail 
 
Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84 
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status „angeboten“ an den Einkauf 
übergeben werden.  
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Hinweis zu 5. 
 
Nur die „genehmigten“ vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten 
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV 
werden dem Auftragnehmer ergänzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) 
übermittelt. 
 
 
 
Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschließlich für 
die beauftragte Leistung / Maßnahme zu verwenden. 
Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht für andere Zwecke, wie z.B. 
Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung etc. verwenden. 
Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz. 
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Phase 

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN) 
- jeder AN erhält zudem die AVA-Richtlinie - 

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF 

HOAI  
Lph 1-5 
Kosten- 
Ermittlung 
 

Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten-
strukturplan 
- Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei 
- Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro-

ject Archive), alternativ RPZ 

- Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3 
sowie PDF 

- AN mit RIBiTWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
nativ RPZ 

HOAI  
Lph 6-7 
Ausschrei-
bungsphase 
 

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs 
unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dürfen nicht ver-
ändert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu 
beachten. 
- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML 

3.3 
- AN mit RIBiTWO: 

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-
ternativ RPZ. 

- Vollständige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard 
GAEB XML 3.3 sowie .PDF 

- AN mit RIBiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA, 
alternativ RPZ 

Prüfung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich 
der VGF und Übergabe an die Vergabestelle der VGF. 

HOAI  
Lph 7 
Auftrags-
vergabe 
 
Aufforderung 

 Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf: 
Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Auf-
forderung zur Ausschreibung“ 
Übergabe in RIBiTWO 
Dateiverzeichnis mit: 
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei 
Evtl. Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF 
HVA Bau/Ausführungsbeschreibung 

Ausschreibungs- 
unterlagen 

Alle Ausschreibungen erfolgen über eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei 
HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung  
Vertragsbedingungen als .PDF-Datei 
AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung 
Weitere Richtlinien gemäß AZA 
Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprüfung/Wertung) 
HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 
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Phase 

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN) 
- jeder AN erhält zudem die AVA-Richtlinie - 

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF 

Angebotsabgabe  Vollständiges Angebot über die E-Vergabeplattform der VGF in 
digitaler, signierter Form 
Bei Anfragen per E-Mail, sind diese per E-Mail zu übergeben. 

Auftragserteilung Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail) 
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail) 
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail) 

 

HOAI Lph 8 
Auftragsabwick-
lung / Ausfüh-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management 
Erfassung von 
Fremdleistungen 

Hinweis: Das geprüfte digitale Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung 
der Prüfrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prüfergebnisses an 
den AN übermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer 
als Datei 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ-K.d12 zurück gesandt. 

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmaß ist 
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu übergeben. 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ.d12 
Übergabemöglichkeiten: E-Mail oder Projektraum 

Nachtragsma-
nagement I 

 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen 
Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie 
PDF-Datei mit dem Status „angeboten“ an den Einkauf 
Nachträge sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x81 

Nachtragsma-
nagement II 

Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status 
„erkannt“, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x83 
Übergabemöglichkeiten: E-Mail 

Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB 
XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status „angeboten“ an den 
Einkauf 

Nachtragsma-
nagement III 

Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV ergänzend per 

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) übermittelt. 
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Sicherheitstechnischer Dienst/ 
Brandschutz/ Umweltschutz 
NA03/NL 
Tel.: 069/213-22605 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brandschutzordnung  
 

für die  
unterirdischen Verkehrsanlagen  

 
der 

 
VerkehrsGesellschaft 

Frankfurt am Main mbH (VGF) 
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Merkblatt über das Verhalten 
bei Bränden und sonstigen Notfällen 

 
 

1. Bei Notfällen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen. 
 

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:……………………………112 
 

 
 

• WER  
• WAS 
• WO 
• WIEVIELE 
• WARTEN 

meldet?  
ist passiert? 
ist es passiert? 
Verletzte? 
auf Rückfragen 
 

3. Leitstelle der VGF informieren:……………...069 / 213 – 22222 
 

4. Verhalten bei Unfällen 
 

 
 

• Versorgung der / des Verletzten 
• Absicherung des Unfallortes 
• Hilfe organisieren 
 

 
5. Verhalten bei Bränden bis zum Eintreffen der Feuerwehr 

 

 
 

In Sicherheit bringen: 
• gefährdete Personen verständigen  
• hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen 
• Türen schließen 
• gekennzeichneten Fluchtwegen folgen 
• in verqualmten Räumen gebückt bewegen 

 
 Keine Aufzüge benutzen - Erstickungsgefahr ! 

 

 
 

 
 

Löschversuch unternehmen: 
• Brandbekämpfung ohne Gefährdung der eigenen Person 
• mit Feuerlöscher  
 

oder 
 
• Wandhydrant durchführen 
 
 

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste 
 

 Kurze, sachliche Auskunft geben über:  
• Zugang zu gefährdeten Personen und dem Brandherd 
• Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes 
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Brandschutzordnung Teil B-2 
 
 

für die  
unterirdischen Verkehrsanlagen  

 
der 

 
VerkehrsGesellschaft 

Frankfurt am Main mbH (VGF) 
 
 

Merkblatt für 
Personen 

ohne besondere Brandschutzaufgaben 
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Brandschutzordnung Teil B-2 
(Merkblatt für Personen ohne besondere Schutzaufgaben) 
 
Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthält allgemein gültige Verhaltensregeln mit denen der 
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.  
Weiterhin sind Maßnahmen aufgeführt, die im Brandfall zu ergreifen sind.  
 
Fremdfirmen, die in den Räumlichkeiten der unterirdischen Stationen tätig werden, ist 
dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind 
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten. 
 
 
1. Brandverhütung 
 
1.1 Allgemeine Anforderungen 
 
Alle Personen sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Bränden und anderen 
Schadensfällen beizutragen. Sie haben sich über die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der 
Umgebung sowie über die Maßnahmen bei Gefahr genau zu informieren. 

• Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit. 

 
Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Geräte 
 
• Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das 

Rauchverbot gilt auch in Technikräumen, Lagerräumen und Fluren. 
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherräume. 

• Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.  

• Zigarettenasche und abgebrannte Streichhölzer nur in verschließbaren 
Metallbehältern sammeln. 

• Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskränzen, 
Gestecken) sind verboten. 

• Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfügung gestellter elektrischer 
Geräte ist ohne besondere Genehmigung untersagt. 

• Wärmegeräte und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden 
Flächen betreiben. 

• Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen 
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkräfte zu 
reparieren. 

 
Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfälle 
 
• Herumliegende Abfälle begünstigen eine schnelle Brandausbreitung. 

• Brennbare Abfälle sind unverzüglich zu entsorgen. 

• Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist 
untersagt. 

• In abgeschlossenen Betriebsstätten (z. B. Schalträume, Lüftungszentralen, etc.) dürfen nur 
Gegenstände zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden. 
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• Technikräume dürfen nicht als Lagerräume genutzt werden. 

• Die Umnutzung von bisher leer stehenden Räumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten 
der VGF abzustimmen. 

• Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten (Reinigungsmittel, Lösemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich. 

• Eine Anhäufung von brennbaren Stoffen und Flüssigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung für den Tagesbedarf gestattet.  

 
 
1.2 Brandverhütung auf Baustellen  
 
Allgemeine Regelungen 
 
• Vorbeugender Brandschutz muss besonders während Bau- und Instandsetzungsarbeiten 

gewährleistet werden. 

• Auf Baustellen darf nicht geraucht werden. 

• Brennbare Baustellenabfälle sind arbeitstäglich zu entsorgen. 

• Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen. 

• Auf eine geänderte Rettungswegführung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen. 

• Zur Abdeckung von Böden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bögen zu verwenden. 

 
 
Baustellenabgrenzung 
 
• Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzäune) dürfen nur 

nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemäß DIN 4102 verwendet werden.  
 (z. B. Gipskarton-Ständerwände, Metallgitterzäune mit Blechbeplankung etc.). 

• Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind 
nicht ausreichend. 

• Müssen Bauzäune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen. 

• Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuführen, um einen 
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslösung von 
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden. 

 
 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen  
 
• Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei 

Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung 
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus 
jeder Gruppe nicht begehbar ist. 
Ist das in begründeten Einzelfällen nicht möglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen Ersatzmaßnahmen festzulegen. 
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Sperrung von Treppenanlagen 
 
• Müssen im Zuge von Baumaßnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen 

sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.  

• Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall 
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt. 

 
 
Schweiß-, Löt- und Trennschleifarbeiten  
 
• Schweiß-, Löt- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) dürfen nur mit 

schriftlicher Genehmigung (mit gültigem Schweißerlaubnisschein) durch-
geführt werden. 

• Dabei sind stets Kleinlöschgeräte (Feuerlöscher) in Bereitschaft halten!     
(z. B. Wasser, Pulver) 

• Grundsätzlich ist bei feuergefährlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber 
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen. 

• Schweißerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt. 

• Der Schweißerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefügt. (Anl. 2) 
 
 
Brandmeldeanlagen 
 
• Bei der Planung von Baumaßnahmen ist zu berücksichtigen, ob der betroffene Bereich 

durch eine Brandmeldeanlage überwacht wird. 

• Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten. 

• Müssen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen während des 
Baubetriebs außer Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmaßnahmen 
(Brandwache) zu treffen. 

• Bei staubenden Arbeiten im öffentlichen Bereich ist gemäß der Verfahrensanweisung zur 
Fehlauslösung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten 
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen). 

• Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BÜWA-Platz veranlasst 
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden. 

• Größere Baumaßnahmen in bisher nicht überwachten Bereichen sind nach Möglichkeit 
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu überwachen, die auf den BÜWA-Platz in 
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird. 

 
 
Fremdfirmen 
 
• Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die o. g. Anforderungen 

bereits bei der Ausschreibung zu berücksichtigen. 

• Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen. 

• Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten Maßnahmen sind zu überwachen. 
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2. Brand- und Rauchausbreitung 
 
• Feuer- und Rauchschutztüren sind ständig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung 

von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzögern. 

• Feuer und Rauchschutztüren dürfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.  

• Feuer- und Rauchschutztüren können aus betrieblichen Gründen mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die 
Feststellanlagen ein automatisches Schließen der Türen. Diese Feststellanlagen dürfen 
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Türen unbrauchbar gemacht werden. 

• In Lager-, Abstell- und Werkstatträumen sind keine unnötigen Brandlasten (Sperrmüll, Ab-
fallkartons o. ä.) zu lagern. Die vorgenannten Räume sind regelmäßig aufzuräumen und 
von unnötiger Brandlast zu befreien. 

• In Räumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergütern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen können. Zu 
Wartungszwecken und im Störungsfall müssen die Melder jederzeit erreichbar sein. 

• In Räumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das 
Sprühbild und damit die Löschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten 
eingeschränkt wird. Die Sprinklerköpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten. 

 
 
3. Flucht- und Rettungswege 
 
• Jeder Beschäftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich über den Verlauf und die 

Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmäßig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungspläne der Station). 

• Flure, Lagergänge, Treppenräume und Ausgänge sind Flucht- und Rettungswege und dür-
fen weder verstellt, noch mit Gegenständen eingeengt werden. Gegenstände in Flucht- und 
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und können auch zur Brandausbreitung beitragen. 
Die Lagerung von brennbaren Gegenständen in Flucht- und Rettungswegen ist generell 
verboten. 

• Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien 
sind ständig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. 

• Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen! 

• Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer 
zwei Bodeneinstiege geöffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die geöffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken. 

 
 
4. Melde- und Löscheinrichtungen 
 
• Über den Standort und die Handhabung der Melde- und Löscheinrichtung hat sich der im 

Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tätige Personenkreis vertraut zu machen. 
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Löscheinrichtungen 
 
• Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nasslöscheinrichtungen (C-

Rohr mit Schlauch) und Handfeuerlöschern (Pulverlöscher) ausgestattet. 

• Diese Einrichtungen sind in den größeren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen. 

• Darüber hinaus befinden sich weitere Löscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und 
Technikbreichen. Ihr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 

Löschschlauch   Feuerlöscher    Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung 
 

• Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerlöschern beachten! 
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!) 

• Informieren Sie sich über die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerlöschern! 
(Siehe Anlage 1) 

• Feuerlösch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabständen auf 
Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und ständig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).  

• Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerlöscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dür-
fen nicht verdeckt, beschädigt oder entfernt werden. Sie müssen jederzeit gut sichtbar und 
frei zugänglich sein. 

 
Benutzte Feuerlöscher sowie festgestellte Mängel an Brandschutzeinrichtungen sind 
umgehend NT33 zu melden. 

 
 
Meldeeinrichtungen: 
 
Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachrüstungen werden alle Stationen nach und nach in den nächsten 
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem ständigen 
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt. 
 
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich über die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen, 
Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Säulen) in der jeweiligen Station, in der er tätig wird, 
zu informieren. 
 

81



Brandschutzordnung für unterirdische Verkehrsanlagen der VGF – Teil B-2                                 
Merkblatt für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben 
 

 

 

Stand vom 01.02.2009                                                                                                   Seite 21 

5. Verhalten im Brandfall 
 
Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln, damit unter allen Um-
ständen eine Panik vermieden wird. 
 
 
5.1 Brand melden 
 
Jeder Brand ist sofort zu melden.  
 

 
Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verständigen:  112 

 
 

oder 
 

über den nächstgelegenen Handfeuermelder Alarm auslösen. 
 
 
 

Die Brandmeldung über Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten: 
 
 
 
Wer:  Wer hat angerufen??? 
  Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei 
  etwaigen Rückfragen zurückgerufen werden kann. 
 
Was:  Was ist passiert ??? 
  Was brennt oder was wird brennend vermutet. 
 
Wo:  Wo brennt es??? 

 Station, Ebene, Bahnsteig, Raum. 
 

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es??? 
 Sind Personen gefährdet ??  
 (eingeschlossen durch Feuer und Rauch)  

 
Warten: Warten auf Rückfragen !!! 
 
 
 
Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF:  069-213-22222 
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten  
 
• Auf Alarmsignale und Durchsagen achten! 

• Bei Ertönen der Signale (Durchsagen über Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgäste und Mieter von Läden und deren Beschäftigte sowie 
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverzüglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen. 

• Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten 
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverzüglich Folge zu leisten. 

 
 
5.3 In Sicherheit bringen 
 
• Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekämpfung 

vor. 

• Gefährdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Aufzüge im Brandfall nicht zu nutzen sind. 

• Mobilitätseingeschränkte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen. 

• Verständigen Sie die Personen in benachbarten Räumen (auch Toiletten). 

• Türen (Brand- und Rauchschutztüren) schließen (nicht abschließen) und die Station über 
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen. 

• Im Brandfall keine Aufzüge benutzen!  

• Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen. 

 

 

 

 
• In verrauchten Räumen ist gebückt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennähe in der 

Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist. 

• Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom 
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen. 

• Alle Türen sind zu schließen. Um ein Verrauchen dieser Räume zu verhindern, sind mög-
lichst alle Türritzen, Schlüssellöcher o. ä. abzudichten (Tücher, Kleidung, etc.). 

• Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die Räu-
me gelangen. 

 
 
5.4 Löschversuche unternehmen 
 
• Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Löschversuche, soweit dies ohne Gefähr-

dung der eigenen Person möglich ist, durchzuführen. 

• Löschversuche können mit den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, 
Wandhydranten, Löschdecke usw.) durchgeführt werden. 
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• Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerlöschern ist je nach Löschmittel 
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschäftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerlöschern vertraut zu machen. 

• Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!  
Bei einem Löschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstän-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten: 
Sicherheitsabstand mind. 1 m  bei Sprühstahl 
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Vollstrahl 

• Soweit möglich, sind leicht brennbare Gegenstände aus der Nähe des Brandherdes zu 
entfernen. 

• Bleiben die ersten Löschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Türen zu schließen und 
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.  

• Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel o.ä. einwi-
ckeln, zu Boden reißen und in der Decke hin- und herwälzen bis die Flammen erstickt sind. 
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kühlen und den Rettungsdienst erwarten. 

• Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugänge ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugängen dargestellt. 

• Der Feuerwehr ist der kürzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.  

• Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten. 

• Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten. 

 
 
6. Besondere Verhaltensregeln 
 
6.1 Löschen in Sonderfällen 
 

In folgenden Fällen dürfen Brände nicht mit Wasser gelöscht werden, sondern es ist das 
entsprechende Sonderlöschmittel einzusetzen: 

 
• Bei Fett- und Friteusebränden kein Wasser einsetzen!!! 
 

Gefahr der Fettexplosion !!!! 
 
Hier sind geeignete Fettbrandlöscher der Brandklasse F bzw.  
Löschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO2 - Löscher einzusetzen. 

 

• Bei Bränden von Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, Öl, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese 
Flüssigkeiten aufschwimmen können und dadurch der Brandherd vergrößert wird. Vorwie-
gend Pulver-Löscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-Löscher einsetzen. 

 
 
6.2 Maßnahmen bei Verbrennungen oder Verbrühungen 
 
Die betroffenen Gliedmaßen sind sofort mit sauberen fließendem kalten Wasser zu kühlen, bis 
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschließend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken. 
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6.3 Maßnahmen bei Unfällen mit elektrischem Strom 
 
Bei Unfällen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen. 

 
Unter Spannung stehende Personen nicht berühren. 

Gefahr des Spannungsüberschlages !!! 
 
Sofortmaßnahmen: 
• Notruf 112 (siehe Punkt „Brand melden“) 

• sofortige Ruhelage 

• Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren 

• bei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten 

• bei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten 

• bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern 

• eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken  
(siehe unter „Maßnahmen bei Verbrennungen“) 

 
 
7. Weitere Maßnahmen 
 
• Bei Gefährdungen aus oder für den U- und/oder S-Bahnbetrieb: 

 
Betriebsleitstelle der VGF informieren:    069 / 213 -22222 
 
• Eventuell erforderliche Evakuierungsmaßnahmen einleiten. Betroffene Bereiche räumen 

und absperren, gefährdete Personen ruhig und sachlich informieren. 

• Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei Evakuierungsmaßnahmen unterstüt-
zen. 

 
Nach dem Eintreffen der Feuerwehr übernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der Maß-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen ! 
 
 
8. Verhalten nach Bränden 
 
• Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverzüglich der Betriebsleitstelle zu melden. 

• Die Brandstelle darf erst nach ausdrücklicher Genehmigung wieder betreten werden. 

• Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen, -geräte und -einrichtungen müssen unver-
züglich wieder Einsatzbereit gemacht werden. 

• Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prüfen. 
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Vorbemerkungen

Diese Handlungsanleitung beschreibt
Arbeitsschutzmaßnahmen beim Um -
gang mit Mineralwolle-Dämmstoffen.
Seit der ersten Herausgabe der Info-
schrift im Oktober 1993 (redaktionell
angepasst im Mai 2002) haben sich
grundlegende Sachverhalte geändert. 

So wurden in der Zwischenzeit klare
Beurteilungskriterien zur Abschätzung
des Krebspotenzials von künstlichen
Mineralfasern geschaffen und gefähr-
dungsabhängige Schutzmaßnahmen
festgelegt.

Die Hersteller von Mineralwolle-
 Dämmstoffen haben auf die Vorschrif-
tenregelungen umgehend reagiert und
bieten eine neue Generation von
Dämmstoffen an, die nicht mehr als
krebserzeugend gelten.

Bereits seit 01.06.2000 gilt in Deutsch-
land ein Verbot des Herstellens, des
Inverkehrbringens und des Verwendens
von Mineralwolle-Dämmstoffen, die
nicht die Freizeichnungskriterien des
Anhang IV Nr. 22 der  Gefahrstoff -
verordnung erfüllen. 

Diese Entwicklungen machen es not-
wendig, in der Praxis grundsätzlich von
zwei Typen von Mineralwolle-Dämm-
stoffen zu sprechen, nämlich von soge-
nannten „alten“ und sogenannten
„neuen“ Produkten.

• Unter „alten“ Mineralwolle-Dämm -
stoffen im Sinne dieser Handlungsan-
leitung werden Produkte  zusammen -
 gefasst, die nicht die Kriterien des
Anhangs IV Nr. 22 Abs. 2 der Gefahr-
stoffverordnung erfüllen. Nach der
TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeu-
gender, erbgutverändernder oder  fort -
pflanzungsgefährdender Stoffe“ sind
die aus „alter“ Mineralwolle  freige -
setzten Faserstäube als krebserzeu-
gend zu bewerten. 

• „Neue“ Mineralwolle-Dämmstoffe
erfüllen hingegen die Kriterien des
Anhang IV Nr. 22 Abs. 2  Gefahrstoff -
verordnung und gelten als nicht krebs-
 erzeugend. Der Hersteller weist die
 Freizeichnung nach Anhang IV der
Gefahrstoffverordnung und die Bewer-
 tung als nicht krebserzeugend im Ab -
schnitt 11 (Toxikologische Angaben)
des Sicherheitsdatenblattes gemäß 
§ 6 Gefahrstoffverordnung nach.

In Deutschland stehen mit dem RAL-
Gütezeichen gekennzeichnete Produkte
zur Verfügung. Hiermit wird die Erfül-
lung der Freizeichnungskriterien des
Anhangs IV Nr. 22 der  Gefahrstoff -
verordnung dokumentiert. Es wird von
den Herausgebern dieser  Handlungs -
anleitung empfohlen, diese Produkte
zu verwenden. 

Bei der Verarbeitung mit dem RAL-
 Gütezeichen gekennzeichneter   Pro -
dukte sind lediglich die Mindest maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten
vor Stäuben nach Nummer 4 und 5 
der TRGS 5001 zu ergreifen. Diese
 Maßnahmen sind in Kapitel 3 dieser
Handlungsanleitung beschrieben.

Der Umgang mit „alten“ Mineralwolle-
Dämmstoffen ist nur im Zuge von
Demontage-, Abbruch-, Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten
möglich bzw. zulässig. Für solche
 Arbeiten gilt die TRGS 521. Diese wird 
in der vorliegenden Handlungsanlei-
tung praxisorientiert erläutert.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

1 Die aktuellen Fassungen der TRGS siehe www.baua.de unter „Technische Regeln für Gefahrstoffe“
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1. Allgemeines

1.1 Was sind Mineralwolle-Dämmstoffe?

Glaswolle Mineralwolle-Dämmstoffe kommen in Form 
Steinwolle von Glaswolle oder Steinwolle zum Einsatz.

Hergestellt werden diese Dämmstoffe im
Wesentlichen aus Glasrohstoffen oder 
Gesteinen unter Verwendung von  Recycling -
materialien wie z. B. Altglas. Diesen  Dämm -
stoffen sind Kunstharze und Öle zugegeben.
Die  Kunst harze als Bindemittel garantieren 
die Form der Dämmstoffe, während die Öle 
die Staubfreisetzung verringern.

Hochtemperaturwollen sind nicht Gegenstand
dieser Handlungsanleitung.

1.2 Woraus bestehen Mineralwolle-
Dämmstoffe?

Fasern Mineralwolle-Dämmstoffe enthalten:
Harz • mindestens 90% künstliche Mineralfasern

weitere (KMF) glasiger Struktur, 
Zusätze • bis zu 7% Kunstharz, hergestellt aus Phenol,

Harnstoff und Formaldehyd, 
• ca. 1% Öle und weitere Zusätze, z. B.  wasser -

abweisende Stoffe.

flüchtige Das Kunstharz wird bei der Mineralwolle-
und feste Dämmstoffherstellung im Heißluftstrom 

Bestandteile ausgehärtet, wobei flüchtige Bestandteile 
(wie Formaldehyd oder Phenol) aus dem 
Produkt entfernt werden. Zurück bleibt im
Dämmstoff das ausgehärtete Kunstharz 
(z. B. Bakelit). Mineralwolle-Dämmstoffe  ent -
halten keinen Asbest oder silikogenen Staub.

Länge Die in den Dämmstoffen enthaltenen Glas-
Durchmesser und Steinwollefasern haben überwiegend 

eine mittlere Länge von einigen Zentimetern
und einen mittleren Durchmesser von 3 – 5
Mikrometer2. Sie sind zumeist aufgrund ihrer
Länge nicht atembar.

Beim Konfektionieren und Verarbeiten 
werden jedoch auch Fasern freigesetzt, die 
in die Lunge gelangen können.

2 Ein Mikrometer (μm) ist der millionste Teil eines Meters bzw. der
 tausendste Teil eines Millimeters
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2. Mögliche gesundheitliche
Auswirkungen bei der 
Verarbeitung 

2.1 Juckreiz

Haut Beim Umgang mit Mineralwolle-Dämm-
reizungen stoffen können durch die Fasern mechanische

Hautreizungen auftreten. Hierfür sind gröbere
Fasern (Durchmesser über 5 Mikrometer) 
verantwortlich, die sich aufgrund ihrer Steifheit
in die Haut einspießen und einen  unange -
nehmen Juckreiz hervorrufen können. Bei
 längerem Umgang mit Mineralwolle-Dämm -
stoffen tritt offensichtlich ein  Gewöhnungs -
effekt ein; trotz fortgesetzter Exposition
 gegenüber den Fasern lässt der Juckreiz nach.
Es besteht jedoch weiterhin die Gefahr von
 Entzün dungen.

Bereits bestehende Hautprobleme können sich
durch den Umgang mit Mineralwolle-Produkten
verstärken.

2.2 Allergien

Allergien Allergische Reaktionen aufgrund der Glas- 
und Steinwollefasern sind nicht bekannt. Für
Allergiker können jedoch die Zusatzstoffe in
den Mineralwolle-Dämmstoffen problematisch
sein.

2.3 Staubbelastungen

Staub- Bei der Verarbeitung wird Staub freigesetzt. 
belastung Dieser Staub aus Mineralwolle-Dämmstoffen

kann wie jeder andere mineralische Staub
Augenreizungen hervorrufen.

Ferner sind vorübergehende entzündliche 
Reizungen der großen Atemwege, des
 Rachenraumes und der Nasenschleimhaut
bekannt. Insbesondere kann es beim Abriss, 
d. h. dem nicht zerstörungsfreien Ausbau von
Mineralwolle-Dämmstoffen zu einer erhebli-
chen Staubbelastung kommen. Infolge dieser
Staubeinwirkungen kann es – wie bei allen
Stäuben – zur Beeinträchtigung der Funktion
der Atmungsorgane kommen.

2.4 Krebspotenzial

Krebs- Mineralwolle-Dämmstoffe enthalten atem-
potenzial bare Fasern. Die von diesen Fasern  ausge -

hende Gefährdung soll im Folgenden näher
erläutert werden.

2.4.1 Wann ist eine Krebsgefahr durch Fasern 
grundsätzlich gegeben?

Gefahr Fasern aller Art sind dann in der Lage, Krebs 
abhängig von zu erzeugen, wenn sie entsprechend lang und 
Durchmesser, dünn sind (bestimmte Länge und Durch-

Länge und messer) und eine gewisse Beständigkeit im 
Beständigkeit Körper besitzen.

Diese Fasern sind mit dem bloßen Auge nicht
sichtbar, liegen jedoch in hohen  Konzentra -
tionen in der Atemluft am Arbeitsplatz vor,
wenn beim Umgang mit Mineralwolle-
 Dämmstoffen unsachgemäß und nicht nach
dieser Handlungsanleitung gearbeitet wird.

Anders als Asbestfasern, die aufspleißen, also
sich der Länge nach teilen und somit immer
dünner und gefährlicher werden, brechen  
Glas- und Steinwollefasern quer zur Faser und
werden so immer kürzer. Da der Durchmesser
dabei gleich bleibt, werden die Bruchstücke
immer mehr zu kleinen Staubkörnchen und
sind dann in der Wirkung mit jedem anderen
Staub vergleichbar.

Die Beständigkeit der Fasern ist von Bedeu-
tung, weil sie eine bestimmte Zeit in der Lunge
verbleiben müssen, um eine  Krebs erkrankung
hervorrufen zu können. Sobald die Faser aus
der Lunge entfernt oder aufgelöst ist oder auch
nur in mehrere nicht  faser förmige, weil zu
kurze, Teile zerbricht, verliert sie ihr  krebs -
erzeugendes Potenzial.
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Nicht Mineralwollefasern weisen eine geringe 
mit Asbest Beständigkeit auf, die mit der von Asbest 

vergleichbar! nicht vergleichbar ist.

Untersuchungen zur Biobeständigkeit (Bio -
 persistenz) haben ergeben, dass die heute
 hergestellten Glas- und Steinwollefasern 
schon nach weniger als 40 Tagen zu mehr als
der Hälfte (Halbwertszeit) abgebaut sind.
„Alte“ Mineralwolle hat dagegen Halbwerts-
zeiten von einigen hundert Tagen, während 
z. B. Blauasbest eine Beständigkeit von mehr
als 100 Jahren aufweist.

2.4.2 Beurteilung der Fasereigenschaften

Beurteilung Die Beurteilung der Fasern wird im Wesent-
der Fasern lichen aufgrund der Beständigkeit/Löslichkeit

vorgenommen. In Deutschland wird hierzu 
die chemische Zusammensetzung und/oder
die in Tierversuchen ermittelte Biobeständig-
keit herangezogen.

Situation in Bei Produkten, die vor 1996 eingebaut worden
Deutschland sind, muss von einem Krebsverdacht ausge-

gangen werden. Dieser Verdacht kann nur
durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.
Hilfestellung bei der Beurteilung eingebauter,
unbekannter Mineralwolle (Vorgehens weise,
Probenahme, Analyse, etc.) gibt die  Güte -
gemeinschaft Mineralwolle (GGM) e.V. 

Seit 1996 werden in Deutschland  Mineral -
 wolleprodukte hergestellt, die als unbedenk-
lich gelten. Der Umgang mit diesen Produkten
erfordert neben den Mindestanforderungen
beim Umgang mit Arbeitsstoffen keine  zu -
sätzlichen Anforderungen.

Bei Produkten, die nach 1996 eingebaut wur-
den, kann noch ein Krebsverdacht bestehen.
Auch in diesen Fällen kann der Verdacht nur
durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.

Seit dem 1. Juni 2000 dürfen in Deutschland
nur noch neue Produkte verarbeitet werden,
die nach Anhang IV, Nr. 22 der  Gefahrstoff -
verordnung als unbedenklich gelten.

2.5 Maßnahmen für den sicheren Umgang

Die notwendigen Maßnahmen für den Umgang
richten sich nach der Beurteilung der Fasern:
Nur bei Fasern mit Krebsverdacht werden Maß-
nahmen erforderlich, die über die Mindest-
 schutzmaßnahmen hinausgehen.

Der Unternehmer oder seine Beauftragten
 müssen deshalb vor Aufnahme der Arbeiten 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
 ermitteln, wie die Fasern zu beurteilen sind.

Zur Festlegung der Schutzmaßnahmen sind
neben dieser Beurteilung auch Art und 
Umfang der Tätigkeiten von Bedeutung.  Beauf -
tragten ist dafür zu sorgen, dass in Abhängig-
keit von der Gefährdung die notwendigen
 Maßnahmen eingehalten werden.

Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme
der Tätigkeiten zu dokumentieren. Für die in
den Tabellen 1a und 1b aufgeführten  Tätig -
keiten ist keine detaillierte Dokumentation
erforderlich.
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3. Umgang mit „neuen“
Mineralwolle-Dämmstoffen

„Neue“ Auch für Glas- und Steinwollefasern, die als 
Mineralwolle unbedenklich gelten, müssen Mindestschutz-

maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 
vor Stäuben ergriffen werden (siehe auch
 Nummer 4 und 5 der TRGS 5003). Die Anwen-
dung der Mindestschutzmaßnahmen schützt
insbesondere vor gesundheitlichen  Beein -
trächtigungen der Atmungsorgane und vor
hautreizenden Einwirkungen der Fasern.

Mindestschutz- • Vorkonfektionierte Mineralwolle-Dämmstoffe
maßnahmen bevorzugen. Diese können entweder vom 

Hersteller geliefert oder zentral auf der  Bau -
stelle zugeschnitten werden.

• Verpackte Dämmstoffe erst am Arbeitsplatz
auspacken.

• Material nicht werfen.

• Keine schnelllaufenden, motorgetriebenen
Sägen ohne Absaugung verwenden.

• Auf fester Unterlage mit Messer oder Schere
schneiden, nicht reißen.

• Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sor-
gen. Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.

• Anfallende Stäube und Staubablagerung 
nicht mit Druckluft abblasen oder trocken
 kehren, sondern mit Industriestaubsauger
(Kategorie M) aufnehmen bzw. feucht 
reinigen.

• Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig
 reinigen. Verschnitte und Abfälle sofort in
geeigneten Behältnissen, z. B. Tonnen oder 
Plastiksäcken, sammeln.

• Locker sitzende, geschlossene Arbeitsklei-
dung und z. B. Schutzhandschuhe aus Leder
oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
tragen. 

• Nach Beendigung der Arbeit Baustaub mit
Wasser abspülen.

• Bei Tätigkeiten mit Staubentwicklung im
 Freien, z. B. bei Abkippvorgängen, mit dem
 Rücken zum Wind arbeiten und darauf 
achten, dass sich keine Arbeitnehmer in der
Staubfahne aufhalten.

3 Die aktuellen Fassungen der TRGS siehe www.baua.de unter
„Technische Regeln für Gefahrstoffe“
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4. Umgang mit „alten“ 
Mineralwolle-Dämmstoffen

„Alte“ Seit dem 01.06.2000 dürfen „alte“ Mineral-
Mineralwolle wolle-Dämmstoffe nicht mehr verwendet

 werden. Durch das Verwendungsverbot ist der
Umgang mit „alten“-Mineralwolle- Dämm -
stoffen daher nur noch im Zuge von  Demon -
tage-, Abbruch-, Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsarbeiten möglich bzw. 
zulässig. Derartige Tätigkeiten sind in den
Tabellen 1a und 1b dieser Handlungsanleitung
aufgeführt.

Wegen des Verwendungsverbots dürfen auch
ausgebaute „alte“ Mineralwolle-Dämmstoffe
grundsätzlich nicht wieder eingebaut werden.
Ausgenommen von dem Verbot der Remontage
(Wiedereinbau) sind lediglich im Rahmen von
Instandhaltungsarbeiten demontierte Mineral-
 wolle-Dämmstoffe, wenn dabei keine oder 
nur eine geringe Faserexposition zu erwarten
ist (siehe Expositionskategorie E1 in den
 Tabellen 1a und 1b).

Liegen keine Informationen über die Beurtei-
lung der Fasern vor – dies wird in der Praxis 
bei Arbeiten an/mit eingebauten Produkten 
die Regel sein –, ist bei der Beurteilung
zunächst von „alten“ Mineralwolle- Dämm -
stoffen, d.h. von einer Krebsgefahr, auszuge-
hen. Diese Beurteilung der eingebauten Pro-
dukte beinhaltet kein Gebot des Entfernens. 

Jedoch wäre bei den Arbeiten – falls keine
Ermittlungen zur Höhe der Faserbelastung
 vorliegen – der gesamte Maßnahmenkatalog
der Expositionskategorie 3 der TRGS 521 
heranzuziehen. 

Dies erscheint jedoch gerade bei Tätigkeiten,
die erfahrungsgemäß zu keiner oder nur zu
einer geringen Faserstaubbelastung führen,
nicht angemessen. 

4.1 Expositionskategorien

Eine pragmatische Hilfestellung zum Umfang
der Schutzmaßnahmen bei eingebauten
„alten“ Mineralwolle-Produkten liefert die
TRGS 521. Diese Technische Regel gibt dem
Arbeitgeber eine Hilfestellung bei der  Fest -
legung der Schutzmaßnahmen. Sie enthält
sowohl für den Bereich „Hochbau“ als auch 
für den Bereich „Technische Isolierung“ eine
Tätigkeitsauflistung, der Expositionskategorien
zugeordnet sind.

Die Tätigkeitsauflistung der TRGS 521 ist im
Anhang I dieser Handlungsanleitung  ent halten.

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen bei
Tätigkeiten mit eingebauten Mineralwolle-
 Produkten orientieren sich an der Höhe der
Staubbelastungen der Beschäftigten am
Arbeitsplatz (Expositionskategorien).

Expositionskategorie E1
beinhaltet Tätigkeiten, die unter Berücksichti-
gung der beschriebenen Schutzmaßnahmen
erfahrungsgemäß nur zu keiner oder nur sehr
geringen Faserstaub-Exposition führen.

Expositionskategorie E2
beinhaltet Tätigkeiten, bei denen unter Berück-
 sichtigung der beschriebenen  Schutzmaß -
nahmen und Art der Tätigkeit eine geringe bis
mittlere Faserstaub-Exposition zu erwarten ist.

Expositionskategorie E3
Für alle Tätigkeiten, die nicht in den Tabellen 
1a und 1b im Anhang I aufgeführt sind oder 
für Tätigkeiten, bei denen die Einschränkungen
für die Expositionskategorie E2 nicht  einge -
halten sind, gilt immer die  Expositions -
kategorie E3.

4.2 Luftgrenzwert am Arbeitsplatz

Ein gesundheitsbasierter Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW) liegt für eingestufte Faserstäube aus
Mineralwolle-Dämmstoffen derzeit nicht vor. 
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4.3 Maßnahmen bei „alten“ Mineralwolle-
Dämmstoffen

4.3.1 Maßnahmenkatalog bei Expositionskategorie 1

Expositions- Bei allen Tätigkeiten der Expositionskategorie 1
kategorie E1 sind die aufgeführten Maßnahmen erforder-

lich:
• Tätigkeiten mit alter Mineralwolle in das

Gefahrstoffverzeichnis des ausführenden
Betriebes aufnehmen (d.h. einmalig, 
unternehmensbezogen und  baustellen -
unabhängig).

• Staubarme Bearbeitung und staubarme 
Reinigung; d.h.: 
– Material nicht reißen, sondern möglichst

sorgfältig z. B. mit Messer oder Schere 
heraustrennen.

– Keine schnell laufenden, motorgetriebenen
Sägen ohne Absaugung beim Ausbau 
verwenden.

– Ausgebautes Material nicht werfen.
– Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz 

sorgen.
– Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.
– Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig

reinigen.
– Anfallende Stäube und Staubablagerung

nicht mit Druckluft abblasen oder trocken
kehren, sondern mit Industriestaubsauger
(mindestens Kategorie M) aufnehmen bzw.
feucht reinigen.

• Abfälle am Entstehungsort möglichst staub-
dicht verpacken und kenn-zeichnen. Für den
Transport geschlossene Behältnisse (z. B. 
Tonnen, reiß-feste Säcke, Big-Bags) verwen-
den.

• Locker sitzende, geschlossene Arbeitsklei-
dung und z. B. Schutzhandschuhe aus Leder
oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
tragen.

• Nach Beendigung der Arbeit Baustaub auf 
der Haut mit Wasser abspülen.

• Bei empfindlicher Haut sollten nach der 
Arbeit Hautpflegemittel verwendet werden.

• Erstellung einer Betriebsanweisung.
• Unterweisung der Beschäftigten.

4.3.2 Maßnahmenkatalog bei Expositionskategorie E2

Expositions- Alle Maßnahmen der Expositionskategorie E1, 
kategorie E2 zusätzlich:

• Faserstäube direkt an der Austritts- oder 
Entstehungsstelle erfassen, soweit dies 
möglich ist.

• Für Reinigungsarbeiten müssen Industrie-
staubsauger (mindestens der Staubklasse M)
verwendet werden.

• Lüftungstechnische Anlagen regelmässig
 warten und instandhalten.

• Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten
durch organisatorische Schutzmaßnahmen.

• Es wird empfohlen, auf Wunsch der Beschäf-
tigten persönliche Schutzausrüstung zur  Ver -
fügung zu stellen.
– Atemschutz:

– Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter oder
– partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder
– Filtergerät mit Gebläse TM 1P.

– Schutzhandschuhe z. B. aus Leder oder
nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe.

– Schutzbrille insbesondere bei  Überkopf -
arbeiten.

– Atmungsaktiver Schutzanzug Typ 5.
• Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen.
• Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungs-

 möglichkeit.
• Staubdichte Verpackung.
• Rauch-/Schnupfverbot am Arbeitsplatz.
• Waschmöglichkeit vorsehen.
• Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

4.3.3 Maßnahmenkatalog bei Expositionskategorie E3

Expositions- Alle Maßnahmen der Expositionskategorie E1 
kategorie E3 und E2, zusätzlich:

• Beschäftigungsbeschränkung für Jugendliche.
• Persönliche Schutzausrüstung muss getragen

werden.
• Arbeitsmedizinische Vorsorge (G 26-Atem-

schutzgeräte).
• Reinigung oder Entsorgung der  Schutz -

kleidung.
• Getrennte Umkleideräume für Straßen- und

Arbeitskleidung, Waschraum mit Duschen
(Schwarz-Weiß-Anlage).
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5. Abfallentsorgung Anhang

Entsorgung Für die Festlegung des zulässigen  Entsor -
gungsweges müssen Mineralwolleabfälle den
Abfallarten des Europäischen Abfallkataloges
(EAK) zugeordnet werden. Gemäß der  natio -
nalen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
haben Abfälle aus „alter“ Mineralwolle die
Abfallschlüsselnummer 170603* 
(Der Zusatz * steht für gefährliche Abfälle).

In den einzelnen Bundesländern gelten für 
die Entsorgung länderspezifische Regelungen.
Diese müssen daher bei der örtlichen für die
Entsorgung zuständigen Behörde erfragt 
werden.

I. Tätigkeitsliste mit Zuordnung zu 
Expositionskategorien

(Tabelle 1a und 1b der TRGS 521)

II. Betriebsanweisung (Muster) 

Umgang mit eingebauten Mineralwolle-
 Dämmstoffen (Faserstäube krebsverdächtig)
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Anhang I

Tabelle 1a

Tätigkeiten – Bereich Hochbau Expositionskategorie

1. Arbeiten an Außenwänden, an geneigten Dächern oder an Flachdächern

1.1 Entfernen von Bekleidungen, von Vormauerungen, von Dacheindeckungen oder von 
Flachdachabdichtungen mit Freilegen des Dämmstoffes

1.1.1 – ohne Demontage des Dämmstoffes E1
1.1.2 – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes (bei Arbeiten an Außenwänden ohne E2

Arbeitsplatzeinhausung mit luftundurchlässigen Folien/Planen, z. B. durch 
Gerüstverkleidungen mit Plastikfolien)

1.1.3 – mit Demontage/Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes, z. B. für E1
Inspektionsarbeiten oder zum Einbau von Fenstern, Türen, Dachöffnungen 
(z. B. Lichtkuppeln), Dunstrohren, Antennenmasten o. dergl.

2. Arbeiten an Wärmedämmverbundsystemen oder vergleichbaren Systemen mit Freilegen 
des Dämmstoffes

2.1 – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes (ohne Arbeitsplatzeinhausung mit E2
luftundurchlässigen Folien, z. B. durch Gerüstverkleidungen mit Plastikfolien)

2.2 – mit Demontage/ Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes E1

3 Arbeiten an Innenwänden (Trennwänden, Vorsatzschalen)

3.1 – ohne Demontage des Dämmstoffes E1
3.2 – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes E2
3.3 – mit Demontage/Montage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes, z. B. E1

zum Einbau von Schaltern, Türen, Steckdosen, Leuchten und dergl.

4 Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken

4.1 Öffnen einzelner Deckenabschnitte für Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten

4.1.1 – Demontage/Montage von Kassetten mit eingelegten Dämmplatten E1
4.1.2 – Demontage/Montage von aufgelegten oder an der Deckenunterseite befestigten E1

kaschierten oder in Folie eingeschweißten Dämmplatten
4.1.3 – mit Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschützten Dämmplatten E2

oder -matten
4.1.4 – Demontage/Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschützten Dämmplatten E1

von weniger als 3 m2

4.2 Arbeiten im Zwischendeckenbereich, z. B. Verlegen von Kabeln, Leitungen und Rohren

4.2.1 – bei Decken mit aufgelegten geschützten Dämmstoffen (Kaschierung/Abdeckung) E1
4.2.2 – bei Decken mit aufgelegten ungeschützten Dämmstoffen und Arbeiten im E2

Zwischendeckenbereich

5 Arbeiten an schwimmend verlegten Estrichen

5.1 – ohne Demontage des Dämmstoffes E1
5.2 – mit Demontage/Montage des Dämmstoffes E2
5.3 – mit Demontage/Montage von weniger als 3 m2 des Dämmstoffes E1

Bei Tätigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgeführt sind,
sind die Maßnahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden
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Tabelle 1b

Tätigkeiten – Bereich Technische Isolierung Expositionskategorie

1. Demontage/Montage von Ummantelungen oder Formteilen, z. B. von 
Blechummantelungen ohne Ausbau des Dämmstoffes

1.1 – bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E1
1.2 – bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E2

2. Demontage/Montage von dämmenden Formstücken, abnehmbaren Dämmungen 
oder Dämmungen mit Ummantelungen, z. B.
– von Kappen oder Hauben
– von Deckeln oder Revisionsschächten
– von Formstücken aus beschichtetem Glasfasergewebe z. B. an Ventilen, Schiebern, 

Kompensatoren und sonstigen Armaturen

2.1 – bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E1
2.2 – bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen E2

3 Demontage/Montage von Schallelementen (Schallkapseln, Kulissen, Einhausungen) E1
mit Einlagen aus Mineralwolledämmstoffen und einer Innenabdeckung aus Glasfaservlies, 
Lochblech o.ä.

4 Demontage/Montage von Dämmstoffen an z. B. Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Behältern

4.1 bei thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen

4.1.1 – in gut belüfteten Räumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als E2
20 m2 des Dämmstoffes

4.1.2 – in gut belüfteten Räumen oder im Freien und Demontage/Montage von weniger als E1
1 m2 des Dämmstoffes

4.1.3 – in engen u. schlecht belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als E2
1 m2 des Dämmstoffes

4.2 bei nicht thermisch belasteten Anlagen oder Anlagenteilen

4.2.1 – in gut belüfteten Räumen oder im Freien E2
4.2.2 – im Freien und Demontage/Montage von weniger als 20 m2 des Dämmstoffes E1
4.2.3 – in gut belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als E1

3 m2 des Dämmstoffes
4.2.4 – in engen u. schlecht belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als E2

3 m2 des Dämmstoffes
4.2.5 – in engen u. schlecht belüfteten Räumen und Demontage/Montage von weniger als E1

1 m2 des Dämmstoffes

Bei Tätigkeiten, die nicht in den Tabellen 1a und 1b aufgeführt sind,
sind die Maßnahmen der Expositionskategorie E3 anzuwenden
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Anhang II

Betriebsanweisung Nr.: Betrieb:
Gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Baustelle /Tätigkeit: Datum: 03.11.2017

Mineralwolle-Dämmstoffe dieser Produktgruppe können dünne Fasern abgeben, die in der Lunge
 möglicherweise  krebs erzeugend wirken. Fasern können durch Einatmen in den Körper gelangen und zu
 Gesundheitsschäden führen. Durch größere Fasern bzw. Faserbruchstücke kann es zu mechanischer
 Einwirkung (Juckreiz) auf die Haut, die oberen  Atemwege und die Augen kommen.

Tätigkeiten mit eingebauten Mineralwolle-Dämmstoffen 
(Faserstäube krebsverdächtig)

Gefahren für Mensch und Umwelt

Erste Hilfe 

Abfälle, Bruchstücke, Staubsaugerinhalte etc. direkt am Entstehungsort in geeignete Behälter, 
z. B. in Plastiksack, sammeln. Staubentwicklung dabei möglichst gering halten. Beim Verschließen
die enthaltene Luft nicht herausdrücken. Behälter oder verpacktes Material mit Angaben über Art
des Abfalls und dem Hinweis „Inhalt kann krebserzeugende Faserstäube freisetzen!” kennzeichnen.

Sachgerechte Entsorgung

Arbeiten bei Frischluftzufuhr (Fenster, Türen öffnen), kein Durchzug! Arbeitsplatz sauber halten 
und  regelmäßig reinigen (z. B. durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen). Staubarme  Arbeits -
 verfahren/-geräte verwenden. In Räumen staubsaugen oder feucht reinigen statt trocken kehren 
(Staubsauger:  Kategorie mindestens M). Nicht mit Druckluft abblasen! Arbeitsbereiche, in denen
 Faserstäube  frei gesetzt werden können, von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen und 
kenn zeichnen: „Zutritt für  Unbefugte verboten“! Material nicht werfen.

Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Beendigung der Arbeit Staub mit Wasser 
abspülen und Kleidung wechseln. Freiliegende Hautpartien gründlich mit Seife abwaschen, 
ggf. Hautpflege mittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! 
Beschäftigungs beschränkungen beachten! 

Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten und starker Staubentwicklung Schutzbrille mit Seitenschutz.

Handschutz: Schutzhandschuhe aus chromatfreiem Leder oder nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe.

Atemschutz: Bei Tätigkeiten geringen Umfangs (Expositionskategorie 1/2) wird die Verwendung von
Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter (weiß) bzw. partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 empfohlen. 
Bei umfangreichen und staubbelastenden Tätigkeiten (z. B: Expositionskategorie E3) ist Atemschutz
zwingend zu benutzen.

Körperschutz: Atmungsaktiven Einweg- oder Mehrwegschutzanzug (Typ 5) tragen. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. 
Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. 
Augenarzt aufsuchen! 

Ersthelfer:  
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Signalwort: Achtung 

Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverzüglich dem 
Vorgesetzten melden. Produkt ist nicht brennbar.

Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  

Verhalten im Gefahrenfall
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Literatur

Verordnungen und Richtlinien: 
(in der jeweils aktuellen Fassung)

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 
(Gefahrstoffverordnung).

ChemVerbotsV Verordnung über Verbote und  Beschrän kungen
des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe,
Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem
 Chemikaliengesetz 
(Chemikalien-Verbotsverordnung)

Technische Regeln für Gefahrstoffe: 
(in der jeweils aktuellen Fassung)

TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen

TRGS 500 Schutzmaßnahmen

TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und  Instandhaltungs -
arbeiten mit alter Mineralwolle

TRGS 555 Betriebsanweisung und Information der
Beschäftigten

Deutscher Abbruchverband e.V.
Oberländer Ufer 180 – 182, 50968 Köln 
www.deutscher-abbruchverband.de

FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.
Friedrichstraße 95 (PB 138), 10117 Berlin
www.fmi-mineralwolle.de

Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. 
Odenwaldring 68, 64380 Rossdorf bei Darmstadt
www.ral-mineralwolle.de

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin
www.bauindustrie.de

IFA – Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin
www.dguv.de/ifa/index.jsp

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt/Main
www.igbau.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover
www.igbce.de

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg 
www.vbg.de

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin
www.zdb.de
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Hier erhalten Sie 
weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Präventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20 100 (gebührenfrei)

www.bgbau.de
praevention@bgbau.de

Fachliche Ansprechpartner für Ihren Betrieb vor Ort 
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de – Ansprechpartner/Adressen – Prävention

Um die Kontaktdaten des Ansprech partners der Prävention der 
BG BAU zu finden, können Sie ihn direkt über die Postleitzahl bzw. 
den Ortsnamen Ihrer Baustelle suchen. 

Wenn Ihnen keine dieser Angaben vorliegt, haben Sie zusätzlich 
noch die Möglichkeit, sich über die Karten darstellung zur Adresse 
Ihrer Baustelle „durch zuklicken“. 

Auch dort finden Sie die entsprechenden Kontaktdaten. 
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Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung (Korrektur) 

13.06.2025 

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier: Baureinigungsarbeiten

SKONTO

Skonto zugelassen Ja 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

14  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Baustellenbesichtigung
Es wird dringend empfohlen, dass sich der Bieter vor Angebotsabgabe mit der Örtlichkeit genauestens vertraut macht und die im
beiliegenden Lageplan ersichtlichen Flächen auf ihre Eignung und Größe überprüft.

Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit der Objektüberwachung des AG eine genaue Leistungsaufnahme vorzunehmen und den
Arbeitsablauf festzulegen. Der AN ist verpflichtet, bei der Ausführung die Koordinierung mit den anderen Gewerken zu gewährleisten.

Hinweise zur Kalkulation
In alle Positionen, auch wenn dies nicht mehr ausdrücklich im
Positionstext erwähnt wird, sind sämtliche zur Erfüllung der Leistung notwendigen Maßnahmen wie Herstellung, Lieferung und Montage,
Geräte-, Personeneinsätze und Schutzmaßnahmen (insbesondere in Räumen mit technischen Einrichtungen, wie z. B. Schaltschränke,
UV etc., sind vor
Staubeinwirkung jeglicher Art zu schützen) sowie Materialien mit
einzukalkulieren, einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel, Bohrungen, Anschlüsse an den Baukörper,
Montageabstützungen etc. und alle Transportkosten einzukalkulieren.

Bei Positionen, die eine Demontage von bestehenden Bauteilen enthalten, ist einzukalkulieren, dass das ausgebaute Material durch den
AN abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen ist. Transportkosten, Entsorgungskosten bzw. ggf. Verkaufserlöse sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Firmenbauleitung / Fachbauleitung
Die Ausführung der Arbeiten des AN muss von einem fachlich
qualifizierten BL des AN geleitet werden, der dem AG vor
Ausführungsbeginn (mit Name, Vorname und Telefonnummer) zu benennen ist.

Ein Bauleiterwechsel ist der BL des AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
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Der Bauleiter des AN übernimmt gleichzeitig die Aufgaben als
verantwortliche Fachbauleitung gemäß Landesbauordnung. Die Fachbauleitererklärung ist vor Ausführungsbeginn dem AG vorzulegen.

Besondere Anforderungen an Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
Die Ausführung erfolgt im Gefahrenbereich der Gleise, bei denen Gefahren aus dem Bahnbetrieb vorliegen:

-Arbeiten auf dem Bahnsteig

Mit Unterbrechung der Arbeiten und bei Verlassen der Arbeitsstelle hat eine sofortige Sicherung von Gefahrenstellen zu erfolgen.
Der AN hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber,
Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen frei zugänglich gehalten werden.
Die von den zuständigen Medienträgern zum Schutz ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen Bestimmungen sind zu
beachten.

Die vom AN erstellten Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder
Sachen ausgeschlossen ist.

Baustellenbesprechungen
Es findet eine wöchentliche Baustellenbesprechung mit den am Bau beteiligten Firmen statt. Der AN hat dazu einen geeigneten und
bevollmächtigten, deutschsprachigen Vertreter zu entsenden. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist ab Beginn der Tätigkeit auf der
Baustelle Pflicht des AN. Für die Dauer der Baubesprechung ist jeweils ca. eine Stunde einzukalkulieren.

Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstätig zu führen um dem Auftraggeber oder dem für
die Bauüberwachung beauftragten Architekt / Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben.
(Nr. 1.3 - KEV 116.1 (B) BVB)

Die Regelung in Nummer 1.3 KEV 116.1 (B) BVB geht davon aus, dass die Auftragnehmer Bautagesberichte ohne gesonderte Vergütung
zu erbringen haben (Nebenleistungen i.S. Der VOB/C)

Hinweis zur Ausführung
Die Reinigungsarbeiten sind so auszuführen, dass es zu keiner Einschränkung des Bahnbetriebes und keiner Gefährdung der Fahrgäste
kommt. Während der Betriebszeiten der U-Bahn können keine Arbeiten im Gefährdungsbereich ausgeführt werden.

Allgemeine Technischen Vorbemerkungen

Allgemeine Technische Vorbemerkungen
Die folgenden technischen Vorbemerkungen gelten für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen und sind ergänzend zu den
Ausführungsbeschreibungen der Maßnahmen zu beachten und einzuhalten.

Arbeitsgerüste
Die vorgesehene Art der Arbeits- und Schutzgerüste ist durch
den AN vor Ausführung anzugeben.

Baustelleneinrichtung bei Stundenlohnarbeit
Die Baustelleneinrichtung hat auch für eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten kostenlos zur Verfügung zu stehen.

Beendung der Arbeiten
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Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Baustelle vollständig zu reinigen und sämtliche Einbauten der Baustelleneinrichtung, z. B.
Fundamente für Container usw., auch unter Geländeoberkante, zu beseitigen.

Besondere Beachtungen
Die Lage von vorhandenen Versorgungs- und sonstiger Leitungen ist vor Beginn der Arbeiten mit den hierfür zuständigen Stellen
festzustellen und die entsprechend erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.
Es kann jeweils nur über die A-Ebene angeliefert und entsorgt werden. Die Personenaufzüge innerhalb der Station dürfen nicht zum
Transport von Baumaterial benutzt werden. Dementsprechend sind größtenteils lange Transportwege gegeben, die über die
Treppenanlagen der Stationsebenen zurückzulegen sind.
Die Transportwege innerhalb der Station zur Entsorgung oder Anlieferung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden dem AN
nicht gesondert vergütet.

Bautagesberichte
Der AN hat Bautagesberichte zu erstellen. In dieses sind für jeden Arbeitstag zumindest folgende Informationen einzutragen:

- Verantwortlicher für die Bauaufsicht des AN und sonstige Mitarbeiter in der Bauleitung des AN
- Arbeitszeit
- Auf der Baustelle tätige Mitarbeiter des AN:
Polier / Facharbeiter / Helfer (Anzahl und Qualifikation)
- Auf der Baustelle tätige Mitarbeiter von Nachunternehmern
(Anzahl und Qualifikation) sowie die genaue Bezeichnung des
Nachunternehmers
- Geräteeinsatz
- Art und Umfang der ausgeführten Leistungen
- Art und Umfang der Anlieferung von Materialien
- Baustellenbesucher
- Besondere Vorkommnisse

Die Form der Berichte muss den Vorstellungen des AG entsprechen und eine schnelle Übersicht über die vor beschriebenen
Informationen ermöglichen.
Die Berichte können vorab per E-Mail zugestellt werden. Ein vom verantwortlichen Bauleiter des AN unterschriebenes Exemplar ist
jedoch unverzichtbar und dann nachzureichen.

Das Führen der Berichte ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Werden die Berichte nicht in der vertraglich geforderten Form ordentlich geführt, so behält sich der AG das Recht vor, einen Einbehalt in
der Abschlagsrechnung vorzunehmen.

Nebenleistungen
In die Einheitspreise sind folgende Leistungen als Nebenleistungen einzukalkulieren:

- Auf- und Abfahrten für Baustellenfahrzeuge
- Eigene Baustelleneinrichtung
- Ausführung in zeitlich versetzten Abschnitten
- Handtransport von Geräten, Arbeitsutensilien und Abbruchmaterial
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1 Baureinigung EUR .........................

1 Allgemeine Ausführungsbeschreibung

Die nach beschriebenen Leistungen umfassen die
Reinigungsarbeiten innerhalb der Technikräume, öffentlichen
Bereiche und Kriechkeller der Station Schweizer Platz.

Diese sind im Wesentlichen:
- Grobreinigung
- Zwischenreinigung
- Bauendreinigung

Allgemein
Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien für Vergabe und
Abrechnung im Gebäudereiniger-Handwerk, sowie die Richtlinien
für Vergabe und Abrechnung von Baureinigungsarbeiten
zugrunde.

Die Ausführungsorte sind den Übersichtsplänen zu entnehmen.
Ausführung der Leistungen in allen Ebenen B-Ebene bis
C1-Ebene.

Die Leistungen verstehen sich als Komplettleistung, d.h. einschl.
Anfahrt, Lieferung von Reinigungsmitteln etc., einschl.
zeitversetzte Ausführung von Teilleistungen bzw. Leistungen an
Ausführungsorten mit höherer Priorität, nach Angabe AG, einschl.
gesonderter Anfahrt und aller erforderlichen Materialien, einschl.
fachgerechter Entsorgung sämtlicher Abfälle, die von den
Arbeiten des AN herführen.

Ausführung

1. Stoffe, Reinigungsmittel, Geräte
Ergänzend zu den Richtlinien für Vergabe und Abrechnung im
Gebäudereiniger-Handwerk bzw. von Baureinigungsarbeiten gilt:

Es dürfen keine silikonhaltigen Reinigungs- und Pflegemittel
verwendet werden.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel sowie Geräte und
Maschinen dürfen die zu bearbeitenden Flächen und
Gegenstände nicht beschädigen und keine unzumutbare
Geruchsbelästigung hervorrufen.

Es dürfen nur umweltschonende und als solche deutlich
gekennzeichnete und freigegebene Materialien verwendet
werden.

Dem Wischwasser beigefügte Zusatzmittel dürfen die Oberflächen
einschl. Fugen, dauerelastische Versiegelungen etc. nicht
angreifen und insbesondere auf Bodenflächen keine Glätte bilden.
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2. Ausführung
Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flächen und
Bauteile vom AN auf Beschädigung oder auf herkömmliche Art
nicht zu beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen.
Beanstandungen sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.
Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse hat so rechtzeitig zu
erfolgen, dass etwaige Mängel bis zum vorgesehenen
Arbeitsbeginn beseitigt werden können.

Das ggf. erforderliche Beseitigen von verbleibenden
Verunreinigungen von Arbeiten anderer Gewerke sind Bestandteil
der Leistungsbeschreibung.
Das Beseitigen von Rückständen, die von anderen Gewerken in
unüblicher Weise hinterlassen worden sind, wird nicht gesondert
vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel
Grundsätzlich obliegt es dem AN, die sach- und fachgerechten
Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel zu wählen und
Reinigungs- und Pflegemittel auf die zu reinigenden Flächen und
Gegenstände abzustimmen. Insbesondere sind dabei auch
Fugen, Dichtungen, Einbauteile u. dgl. zu beachten.

Werden bestimmte Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel
vorgeschrieben, so hat der AN unverzüglich Bedenken
anzumelden, wenn damit der angestrebte Erfolg nicht erreicht
werden kann.

Der Einsatz der in der TRGS 905 aufgeführten stark
gesundheitsschädlichen Stoffe ist absolut verboten.
Wasserverunreinigende Substanzen dürfen weder innerhalb noch
außerhalb des Gebäudes über Einläufe entsorgt werden.

Grundsätzlich verpflichtet sich der AN, nur zugelassene
Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände
hinterlassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen.
Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Reinigung durch
Absaugen (Wände, Decken, Elektroleitungen) bzw. Absaugen und
anschließend feucht wischen (Böden, einschl. Sockelleisten,
Haustechnikleitungen, Einbauten, Mobiliar).

Kaugummis, Aufkleber, starke Verschmutzungen und Flecken
sind durch Sonderbehandlung zu entfernen.

Das Reinigen von Treppenläufen beinhaltet das Reinigen der
Tritt- und Setzstufen (Das Wischwasser darf die Wandflächen
nicht verunreinigen und nicht in die Fugen und Spalten
eindringen!).

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen
sind abzusperren. Falls Verkehrswege davon betroffen sind, ist
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abschnittsweise zu arbeiten.

Haustechnikleitungen umfassen z. B. Sprinkler-, Sanitär-,
Heizungs-/ Kälteleitungen, Lüftungskanäle, Promatkanäle etc. In
allen vorhandenen Abmessungen und Querschnitten, einschl.
aller Ventile, Handräder, Anzeigesysteme etc. Beschädigungen
der Isolierungen durch Reinigungsarbeiten sind auf Kosten des
AN zu reparieren.

Es ist davon auszugehen, dass technische Geräte im
Reinigungszeitraum im Betrieb laufen.

4. Nebenleistungen
Ergänzend zu den Richtlinien für Vergabe und Abrechnung im
Gebäudereiniger-Handwerk bzw. von Baureinigungsarbeiten
gelten auch die nachfolgend aufgeführten Leistungen als
Nebenleistungen:

- Dürfen Räume während der Reinigungsarbeiten oder nach
deren Durchführung zeitweise nicht durch Dritte betreten werden,
so gelten die Absperrmaßnahmen bzw. Lüftungsarbeiten als
Nebenleistung.

- Das Abschließen der Türen nach Beendigung der Reinigung der
Räume und das Abgeben der Schlüssel bei der angegebenen
Stelle.

In den Einheitspreisen ist das Reinigen von allen
Ausrüstungsgegenständen wie z.B. Hinweisschilder, Werbetafeln,
Feuerlöscher, Leuchten, Uhren, Sanitärausstattungen, sowie allen
Einbauten enthalten.

2 Reinigen im öffentlichen Bereich

Zu den öffentlich zugänglichen Bereichen zählen unter anderem
die Verteilerebene in der B-Ebene sowie der Bahnsteigbereich in
der C-Ebene.

- Lichte Raumhöhe von ca. 3,00m bis 5,50m

Beim Bodenbelag im öffentlichen Bereich handelt es sich um
polierte Betonwerksteinplatten.

Die Zwischenreinigung während der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen und
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anschließendes Nasswischen des Bodenbelags.

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt über
den AN und wird nicht gesondert vergütet. Die anfallenden Kosten
für die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind für die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Bodenflächen innerhalb der Technik- und
Elektroräume während der Umbaumaßnahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z. B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung
zu entfernen.

Folgende Leistungen sind für die Bauendreinigung zu erbringen:
- Fachgerechtes Reinigen der Bodenfläche aus
Betonwerksteinplatten. Die Bodenflächen sind abzusaugen und
anschließend feucht aufzuwischen. Kaugummis, starke
Verschmutzungen und Flecken sind durch Sonderbehandlung zu
entfernen

- Fachgerechtes Reinigen sämtlicher Bodeneinbauteile wie z. B.
Dehnfugenprofile.

- Fachgerechtes Reinigen der Sockelflächen (Sockelleisten aus
Betonwerkstein)

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) der in den
Wandflächen befindlichen Türen und Türzargen (beidseitig)
einschl. aller Beschläge.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) der Wandflächen
aus Metallpaneelen.

- Fachgerechtes Reinigen (Abfegen) sämtlicher Einbauten wie z.
B. Schalter, Beschilderungen, Schlüsselschalter,
Feuerlöschkästen etc.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z. B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung
zu entfernen.
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3 Reinigen der Technik- und Elektroräume

Die Technik- und Elektroräume befinden sich im nicht öffentlichen
Bereich der B-, B1-, B2-, C- und C1-Ebene der Station Schweizer
Platz.
Zu diesen Bereichen zählen auch Nebenräume, wie
Aufzugsmaschinenräume, Putzmittelräume, Sanitärflächen,
Pausenräume und Lagerräume.

- Lichte Raumhöhe von ca. 2,00 - 3,50 m

Flächen beziehen sich jeweils auf den gesamten Technikraum,
selbst wenn in diesem Raum lediglich ein Türaustausch
stattfindet. Abstimmung VGF PL.

Zu den Elektroräumen zählen unter anderem auch Starkstrom,
BMA, Netzwerkräume. Für die Reinigung dieser Räume sind
besondere Vorsichtsmaßnahmen geboten. Elektro-Einbauten
sowie Haustechnikleitungen dürfen beim Reinigen keinesfalls
beschädigt werden.

Bei dem Bodenbelag der Technik- und Elektroräume handelt es
sich hauptsächlich um PVC-Boden. Teilweise sind Technikräume
auch mit Fliesenbelag ausgestattet.

Die Zwischenreinigung während der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen
(Wände, Decken, Elektro- und Haustechnikleitungen) bzw.
Absaugen und anschließend leicht feucht Aufwischen (Boden und
Einbauten).

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt über
den AN und wird nicht gesondert vergütet. Die anfallenden Kosten
für die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind für die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Bodenflächen innerhalb der Technik- und
Elektroräume während der Umbaumaßnahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.
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Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

Folgende Leistungen sind für die Bauendreinigung zu erbringen:
Die Bodenflächen sind abzusaugen und feucht aufzuwischen,
Wände, Decken und Haustechnikleitungen manuell abzufegen,
technische Einbauten sind manuell abzufegen und nach Bedarf
feucht abzuwischen.

- Fachgerechtes Reinigen der Bodenfläche, der Sockel sowie der
vorhandenen Einbauten. Die Bodenflächen sind feucht
aufzuwischen, Kaugummireste, starke Verschmutzungen und
Flecken sind durch Sonderbehandlung zu entfernen.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) der in den
Wandflächen befindlichen Türen und Türzargen (beidseitig)
einschl. aller Beschläge.

- Fachgerechtes Reinigen (Abfegen) der Decke inkl. der an diesen
Flächen befindlichen Einbauten wie Leuchten, Lüftungsauslässe,
Lautsprecher etc.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht Abwischen) aller in den
Technikzentralen befindlichen Stahltreppen und Podeste mit
Gitterrost- bzw. Riffelblechbelag, Arbeitsbühnen sowie Anbauten
wie Leitern.

- Fachgerechtes Reinigen (Abfegen / feucht Abwischen) aller in
diesem Bereich befindlichen Schaltschränke, Haustechnikgeräte,
Pumpen, Hebeanlagen und sonstiger Einbauten.

- Fachgerechtes Reinigen (Absaugen) aller in diesem Bereich
befindlichen Kabelpritschen inkl. der darauf liegenden Elektro-,
Brandmelde-, Lautsprecher- und aller sonstigen Leistungen.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z. B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung
zu entfernen.

4 Reinigen der Kriechkeller
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Vor Beginn der Baumaßnahmen soll eine Grobreinigung der
Kriechkeller vorgenommen werden als vorbereitende Maßnahme
für die Folgegewerke.

Die Kriechkeller befinden sich in der B1- -und C1-Ebene und
liegen jeweils unterhalb der öffentlich begehbaren Stationsebene
in einem Zwischengeschoss.

- Lichte Raumhöhe von ca. 0,90 m bis 1,50 m

In den Kriechkellern lagert sich aufgrund des Bahnbetriebes
dunkler Bremsstaub ab, welches mittels geeigneten
Industriestaubsaugern und staubarmen Arbeitsverfahren zur
Vermeidung von unnötigem Aufwirbeln, zu beseitigen ist.
Entstehende Erschwernisse für die Ausführung der Leistung, auch
aufgrund der geringen Raumhöhe, wird nicht gesondert vergütet
und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Beim Bodenbelag handelt es sich um Rohboden, Beton/Estrich.

Die Reinigung erfolgt durch Absaugen und Kehren (Böden,
Wände, Decken, Elektro- und Haustechnikleitungen).

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
Fachgerechtes Reinigen der Bodenfläche, der Sockel sowie der
vorhandenen lüftungstechnischen Einbauten (Lüftungskanäle).
Kabeltrassen sind nach Abstimmung mit der örtlichen BL
abzusaugen. Bei dem Untergrund handelt es sich um Rohboden,
Beton/Estrich.

Die Bodenflächen sind abzusaugen, Wände, Decken und
Haustechnikleitungen sind manuell abzufegen. Die
zusammengekehrte Verschmutzung ist aufzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt über
den AN und wird nicht gesondert vergütet. Die anfallenden Kosten
für die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

5 Reinigen von Fluren, Schleusen
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Die zu reinigenden Flure, Schleusen liegen im öffentlich nicht
zugänglichen Bereich der B-, B1-, B2-, C- und C1-Ebene der
Station Schweizer Platz.

- Lichte Raumhöhe von ca. 2,00 bis zu 3,50 m

Bei dem Bodenbelag der Flure und Schleusen handelt es sich
hauptsächlich um polierte Betonwerksteinplatten sowie
Rohboden, Beton/ Estrich im Bereich der Treppen, sowie in den
Schleusen.

Die Zwischenreinigung während der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen
(Wände, Decken, Elektro- und Haustechnikleitungen) bzw.
Absaugen und anschließendes Nasswischen (Boden).

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt über
den AN und wird nicht gesondert vergütet. Die anfallenden Kosten
für die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind für die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Bodenflächen innerhalb der Flure,
Schleusen während der Umbaumaßnahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

Folgende Leistungen sind für die Bauendreinigung zu erbringen:
Die Bodenflächen sind abzusaugen und feucht aufzuwischen,
Wände, Decken und Haustechnikleitungen manuell abzufegen,
technische Einbauten sind manuell abzufegen und nach Bedarf
feucht abzuwischen.

- Fachgerechtes Reinigen der Bodenfläche, der Sockel sowie der
vorhandenen Einbauten. Die Bodenflächen sind feucht
aufzuwischen, Kaugummis, starke Verschmutzungen und Flecke
sind durch Sonderbehandlung zu entfernen.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht abwischen) der in den
Wandflächen befindlichen Türen und Türzargen (beidseitig)
einschl. Aller Beschläge.
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- Fachgerechtes Reinigen (abfegen) der Decke inkl. Der an
diesen Flächen befindlichen Einbauten wie Leuchten,
Lüftungsauslässe, Lautsprecher etc.

- Fachgerechtes Reinigen (absaugen) aller in diesem Bereich
befindlichen Kabelpritschen inkl. Der darauf liegenden Elektro-,
Brandmelde-, Lautsprecher- und aller sonstigen Leistungen.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

6 Reinigen der Treppenanlagen / Nebentreppen

Die zu reinigenden Treppenanlagen A-C liegen im öffentlichen
Bereich der Station Schweizer Platz und verläuft von der A- bis in
die C-Ebene.
Die restlichen Nebentreppen liegen im Bereich der Technikräume
und sind nicht öffentlich zugänglich.

Es handelt sich dabei um folgende Treppenanlagen:

- SP-AUB-74 Treppe Ausgang AB 3 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Fußgängertunnel, B-Ebene, Block FT6
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 1 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 2 Süd, B-Ebene
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene
- SP-AUB-12 Notausstieg von B1, B-Ebene
- SP-AB1-02 Nebentreppe I, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-14 Nebentreppe II, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-22 Notausstieg von B2, B1-Ebene
- SP-AB2-02 Nebentreppe I, B2-Ebene, Block 12
- SP-AB2-14 Nebentreppe II, B2-Ebene, Block 12

Bei dem Belag der Treppenanlage A-C handelt es sich
hauptsächlich um polierte Betonwerksteinplatten analog des
Bodenbelags im öffentlichen Bereich.

Bei dem Belag der Nebentreppen innerhalb des technischen
Bereichs der Station handelt es sich um einen Fliesenbelag.

Die Zwischenreinigung während der Bauzeit erfolgt durch
Absaugen des Bodens sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Leistungsverzeichnis - 12/30
113



Die Bauendreinigung erfolgt durch Kehren oder Absaugen
(Wände, Decken) bzw. Absaugen und anschließendes
Nasswischen (Boden).

Beide Leistungen sind nur nach Abruf durch die Bauleitung zu
erbringen.

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung erfolgt über
den AN und wird nicht gesondert vergütet. Die anfallenden Kosten
für die Entsorgung sind in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Folgende Leistungen sind für die Zwischenreinigung zu erbringen:
Kehren / Saugen der Treppenräume inkl. Zwischenpodeste sowie
Vorbereiche während der Umbaumaßnahme. Zusammenkehren
und Aufnehmen der Verschmutzung inkl. Transport zur
fachgerechten Entsorgung.

Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.

Folgende Leistungen sind für die Bauendreinigung zu erbringen:
Die Bodenflächen und Treppenflächen sind abzusaugen und
feucht aufzuwischen, Wände, Decken und Haustechnikleitungen
manuell abzufegen.

- Fachgerechtes Reinigen der Bodenfläche inkl. Sockel, der
Treppen zzgl. Zwischenpodeste und Handläufe. Die Boden- und
Treppenflächen sind feucht aufzuwischen, Kaugummis, starke
Verschmutzungen und Flecke sind durch Sonderbehandlung zu
entfernen. Die Handläufe sind abzufegen und feucht
abzuwischen.

- Fachgerechtes Reinigen (feucht abwischen) der in den
Wandflächen befindlichen Türen und Türzargen (beidseitig)
einschl. Aller Beschläge.

- Fachgerechtes Reinigen (abfegen) der Decke inkl. Der an
diesen Flächen befindlichen Einbauten wie Leuchten,
Lüftungsauslässe, Lautsprecher etc.

- Fachgerechtes Reinigen (absaugen) aller in diesem Bereich
befindlichen Kabelpritschen inkl. Der darauf liegenden Elektro-,
Brandmelde-, Lautsprecher- und aller sonstigen Leistungen.

- Zusammenkehren und Aufnehmen der Verschmutzung inkl.
Transport zur fachgerechten Entsorgung.

- Kartonagen, Folienreste, Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Hölzer
aller Art (z.B. Bretter, Europaletten, etc.) sind bei der Reinigung zu
entfernen.
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1.1 Grobreinigung EUR .........................

1.1.10 Böden reinigen während Bauzeit
innen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

  Böden, reinigen während der Bauzeit, von grober
Verschmutzung durch Bauschutt, Staubaufwirbelungen
vermeiden, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
SP----_B1_00-08_5_GPL_010 gr_b0100
SP----_C1_1a-08_5_GPL_015 gr_a0100
SP----_C1_08-12_5_GPL_016 gr_a0100
'
Einzelbeschreibungs-Nr '
In den Kriechkellern lagert sich aufgrund des Bahnbetriebes
dunkler Bremsstaub ab.

Absaugen der Bodenflächen innerhalb der Kriechkellerräume
mittels geeigneten Industriestaubsaugern und staubarmen
Arbeitsverfahren zur Vermeidung von unnötigem Aufwirbeln, inkl.
Aufnehmen und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Lichte Raumhöhe ca. 0,90 - 1,50 m.

Für die Reinigungsarbeiten in der C1-Ebene ist eine
Voranmeldung bei der Bauleitung des AG zwingend erforderlich.
Die Arbeiten sind in ständiger Anwesenheit eines durch die
Bauleitung des AG ernannten Vertreters zur Sicherstellung der
Zugänglichkeiten auszuführen.

Ausführungshinweis:
- Ausführung vor Beginn der Baumaßnahmen im Kriechkeller
- Die zu reinigende Fläche besteht aus drei baulich voneinander
getrennten Einzelräumen
- Gesamte Bodenfläche aller drei Einzelräume im Kriechkeller ca.
1.130,00 m²
- Bodenfläche als Rohboden
- Untergrund Beton/Estrich
- Zugänglichkeit über Bodenluken 80 x 80 cm in der C-Ebene

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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Ausführungsort: Kriechkeller B1- und C1-Ebene'

1.2 Zwischenreinigung EUR .........................

1.2.10 Böden reinigen während Bauzeit
innen USt. [%]

19%

Menge

2.110,00

Einheit

m2

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
Böden, mit Belag aus Betonwerkstein, reinigen während der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, Ausführung
gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
SP----_UB_00-08_5_GPL_008 gr_-0100
SP----_UB_08-12_5_GPL_009 gr_a0100
SP----_UC_1a-08_5_GPL_013 gr_b0100
SP----_UC_08-12_5_GPL_014 gr_a0100
'
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren der Bodenflächen im öffentlichen Bereich der B-Ebene,
sowie Bahnsteigbereich der C-Ebene, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: öffentlicher Bereich B- und C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.20 Böden reinigen innen in
Nachtarbeit

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

2.110,00

Einheit

m2

  Ausführung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Böden im
öffentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

Nicht im Angebotsgesamtpreis
eingerechnet
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1.2.30 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

43,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Technikräumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 5-10 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.40 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Technikräumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 10-30 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.50 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Technikräumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 60-250 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.60 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung inkl. Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 30-60 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Kriechkeller B1-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.70 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung inkl. Aufnehmen und Beseitigen von lose
aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 60-250 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Kriechkeller B1-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.80 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

11,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Fluren und Schleusen inkl. Aufnehmen
und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 5-10 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.90 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Fluren und Schleusen inkl. Aufnehmen
und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 10-30 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.100 reinigen während Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung durch
Bauschutt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung von Fluren und Schleusen inkl. Aufnehmen
und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 60-250 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.110 Treppen reinigen während
Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m2

  STLB-Bau 2023-10 033 1939
Treppen, mit Belag aus Betonwerkstein, reinigen während der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren der Treppenanlage A-C als Zwischenreinigung inkl.
Aufnehmen und Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung,
inkl. der Zwischenpodeste.

Ausführungshinweis:
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite ca. 2,40 m
- Treppenlänge ca. 25,00 m
- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Treppenanlagen öffentlicher Bereiche
A-, B-, C-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Ausgang AB 3 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Fußgängertunnel, B-Ebene, Block FT6
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 1 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 2 Süd, B-Ebene
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.120 Treppen reinigen innen in
Nachtarbeit

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m2

  Ausführung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Treppen im
öffentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

Nicht im Angebotsgesamtpreis
eingerechnet
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1.2.130 Treppen reinigen während
Bauzeit innen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

  Treppen, mit Belag aus Betonwerkstein, reinigen während der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt,
Staubaufwirbelungen vermeiden, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Zwischenreinigung der Treppenanlagen über alle Geschosse im
Bereich von Technikräumen inkl. Aufnehmen und Beseitigen von
lose aufliegender Verschmutzung, zzgl. Der Zwischenpodeste und
Vorbereiche.

Ausführungshinweis:
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite und -länge variierend, gemäß
Ausführungsbeschreibung
- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort:
Treppenanlagen nicht öffentlicher Bereiche
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene
- SP-AUB-12 Notausstieg von B1, B-Ebene
- SP-AB1-02 Nebentreppe I, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-14 Nebentreppe II, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-22 Notausstieg von B2, B1-Ebene
- SP-AB2-02 Nebentreppe I, B2-Ebene, Block 12
- SP-AB2-14 Nebentreppe II, B2-Ebene, Block 12'.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3 Bauendreinigung EUR .........................
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1.3.10 Reinigen Böden innen Belag
Betonwerksteinpl. geschliffen
poliert Nasswischen

USt. [%]

19%

Menge

2.110,00

Einheit

m2

  STLB-Bau 2023-10 033 1943
Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus
Betonwerksteinplatten, Oberfläche geschliffen und poliert, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Nasswischen, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr '
SP----_UB_00-08_5_GPL_008 gr_-0100
SP----_UB_08-12_5_GPL_009 gr_a0100
SP----_UC_1a-08_5_GPL_013 gr_b0100
SP----_UC_08-12_5_GPL_014 gr_a0100
'
Einzelbeschreibungs-Nr '
Nasswischen der Bodenflächen im öffentlichen Bereich B-Ebene
sowie Bahnsteigbereich C-Ebene, inkl. Kehren der Bodenflächen
sowie Aufnehmen und Beseitigen von lose aufliegender
Verschmutzung vor dem Nasswischen.

Ausführungshinweis:
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: öffentlicher Bereich B- und C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.20 Reinigen Böden innen in
Nachtarbeit

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

2.110,00

Einheit

m2

  Ausführung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Böden im
öffentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

Nicht im Angebotsgesamtpreis
eingerechnet
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1.3.30 Bauschlussreinigung innen
Fläche 10 m2 USt. [%]

19%

Menge

21,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '10' m2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 5-10 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.40 Bauschlussreinigung innen
Fläche 30 m2 USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '30' m2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 10-30 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

1.3.50 Bauschlussreinigung innen
Fläche 60 m2 USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '60' m2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 30-60 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.60 Bauschlussreinigung innen
Fläche 250 m2 USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '250' m2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung Technikbereiche, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Reinigungsfläche 60-250 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-Ebene'

1.3.70 Bauschlussreinigung innen
Fläche 10 m2 USt. [%]

19%

Menge

11,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '10' m2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung von Fluren und Schleusen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 5-10 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.80 Bauschlussreinigung innen
Fläche 30 m2 USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '30' m2, Ausführung gemäß

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung von Fluren und Schleusen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 10-30 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

1.3.90 Bauschlussreinigung innen
Fläche 250 m2 USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen,
Reinigungsfläche '250' m2, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Bauendreinigung von Fluren und Schleusen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung.

Ausführungshinweis:
- Reinigungsfläche 60-250 m2
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitungg

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Technikbereiche B-, B1-, B2-, C-, C1-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.3.100 Bauschlussreinigung innen
Treppen USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m2

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen, Treppen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren und feucht wischen der Treppenanlagen über alle
Geschosse im öffentlichen Bereichen, inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung, zzgl.
Zwischenpodeste und Vorbereiche.

Ausführungshinweis:
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite ca. 2,40 m
- Treppenlänge ca. 25,00 m
- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Treppenanlagen öffentlicher Bereiche
A-, B-, C-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Ausgang AB 3 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-74 Treppe Fußgängertunnel, B-Ebene, Block FT6
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 1 Nord, B-Ebene
- SP-AUB-02 Treppe Ausgang 2 Süd, B-Ebene
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.110 Bauschlussreinigung innen
Treppen in Nachtarbeit

Alternativposition

USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m2

  Ausführung wie Vorposition, jedoch Reinigung der Treppen im
öffentlichen Bereich zur verkehrsberuhigten Zeit, in Nachtarbeit.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

Nicht im Angebotsgesamtpreis
eingerechnet
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1.3.120 Bauschlussreinigung innen
Treppen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

  STLB-Bau 2023-10 033 1940
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in 2
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen, Treppen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Kehren und feucht wischen der Treppenanlagen über alle
Geschosse im Bereich von Technikräumen inkl. Aufnehmen und
Beseitigen von lose aufliegender Verschmutzung, zzgl.
Zwischenpodeste und Vorbereiche.

Ausführungshinweis:
- Ausführung nach Aufforderung durch die Bauleitung
- Treppenbreite und -länge variierend, gemäß
Ausführungsbeschreibung
- Steigung / Auftritt ca. 16/30 cm

Die Entsorgung der aufgenommenen Verschmutzung wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort:
Treppenanlagen nicht öffentlicher Bereiche
- SP-AUB-02 Nebentreppe C- zu B-Ebene, B-Ebene
- SP-AUB-12 Notausstieg von B1, B-Ebene
- SP-AB1-02 Nebentreppe I, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-14 Nebentreppe II, B1-Ebene, Block 12
- SP-AB1-22 Notausstieg von B2, B1-Ebene
- SP-AB2-02 Nebentreppe I, B2-Ebene, Block 12
- SP-AB2-14 Nebentreppe II, B2-Ebene, Block 12'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________
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Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________

Leistungsverzeichnis - 29/30
130



LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung (Korrektur) 

13.06.2025 

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier:
Baureinigungsarbeiten

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung (Korrektur) 

13.06.2025 

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier:
Baureinigungsarbeiten

EIGNUNGSKRITERIEN
Keine Eignungskriterien festgelegt. 
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung (Korrektur) 

13.06.2025 

Verfahren: VGF 114/25 - Brandschutznachrüstung Schweizer Platz - hier:
Baureinigungsarbeiten

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
133



Typ Dateiname Größe MIME-Type
Dateianlage HVA_Baubeschreibung_Baure inigungsarbeiten.pdf 38,13 KB pdf
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